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Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 12.06.2018 

  

Betreff 

Bebauungsplan „Korellengarten I“ (Nr. 5/2, 3. Änderung); 
a. Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 
b. Beschluss zur Offenlage und Zustimmung zum vorliegenden Entwurf 
 
Beschlussvorschlag 

Der Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat, 
a. die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit nach 

§3 Abs. 1 BauGB und der Behörden nach §4 Abs.1 BauGB gemäß Abwägungsvorschlag (Anla-
ge 2) zu beschließen und die Grenzbeschreibung (Anlage 1) zu erweitern. 

b. dem vorliegenden Entwurf zuzustimmen und die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit nach §3 
Abs. 2 BauGB (Offenlage) und der Behörden nach §4 Abs. 2 BauGB zu beschließen. 

 
Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 
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Beratung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 

 

 



 
 
Problembeschreibung/ Begründung 

Bebauungsplan „Korellengarten I, (Nr. 5/2)  

Der Bebauungsplan ist in seiner Urfassung seit dem 03.12.1993 rechtsverbindlich. Ziel des Ur-

sprungsbebauungsplans war die Schaffung von innerstädtischem Wohnraum (Geschosswoh-

nungsbau) sowie die Festsetzung einer landwirtschaftlichen Fläche (Gärtnerei).  

 

 
Auszug aus dem rechtsgültigen Bebauungsplan Nr.5/2  

(Änderungsbereich: rot) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Oberbürgermeis-
terin 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

Kämmereiamt 

 



 
 
Problembeschreibung/ Begründung (S.2) 

Ist-Zustand 
Das vorliegende Plangebiet befindet sich in süd-östlicher Randlage der Stadt Bad Kreuznach an 

den Verbindungsachsen Dürerstraße und Korellengarten. Bislang wurde die Fläche als Gärtnerei 

genutzt. Seit der Aufgabe der Gärtnerei an diesem Standort vor einigen Jahren handelt es sich bei 

dem Plangebiet um eine innerstädtische Brachfläche.  

 

 

Luftbild mit betroffenem Grundstücksbereich 

 

Ein Investor ist an die Stadt herangetreten um innerstädtischen Wohnraum im Mittelpreissegment 

und Sozialwohnungen auf der Fläche der ehemaligen Gärtnerei zu realisieren. 

Hierzu wurde ein städtebaulicher Rahmenplan erarbeitet. Der Ausschuss hat am 20.09.2017 über 

diesen Rahmenplan beraten und dem Stadtrat den Beschluss hierzu empfohlen. Am 28.09.2017 

hat der Stadtrat den Rahmenplan beschlossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Städtebaulicher Rahmenplan (bbp) 



 
 
Problembeschreibung/ Begründung (S.4) 

 
 

Der städtebauliche Rahmenplan dient der integrierten Entwicklungsplanung des gesamten Quartiers 

„Korellengarten“. Neben der Fläche der ehem. Gärtnerei Foos, ist bei der Entwicklung auch die Flä-

che der Gärtnerei Rehner, der umliegenden Geschossbauten und deren geplanten Sanierung zu-

kunftsorientiert in die Gesamtplanung einbezogen worden.  

Bei der integrierten Entwicklungsplanung klärt der städtebauliche Rahmenplan die Themen Woh-

nen, Erschließung, Park- sowie Aufenthaltsflächen aber auch die Fußwegeverbindungen vom und 

zum Plangebiet im Zusammenhang mit bestehenden Strukturen für die zukünftige Entwicklung.  

Der städtebauliche Rahmenplan stellt einen ganzheitlichen Entwicklungsrahmen für das Gesamt-

quartier dar. Auf dessen Grundlage sind die weiteren städtebaulichen Konzeptionen bei der Ent-

wicklung des Quartiers aufzubauen. 

Die Planung entspricht dem beschlossenen städtebaulichen Rahmenplan.  

Es wird ein Anteil von 12,5% sozial gefördertem Wohnraum geschaffen.  

 

Ziel der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5/2 

Ziel ist es, die bisherige Brachfläche zu überplanen und ein Allgemeines Wohngebiet festzusetzen.  

Es ist städtebaulich zielführend die leerstehende Fläche im Innenbereich wieder nutzbar zu machen 

und neuen Wohnraum zu schaffen. Besonders bezahlbarer Wohnraum im Mittelpreissegment sowie 

sozialer Wohnungsraum ist bei steigendem Wohnraumdruck und knappem Flächenbestand im in-

nerstädtischen Bereich kaum verfügbar.  

Hierdurch werden die Ziele „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ und „Sparsamer Umgang mit 

Grund und Boden“, sowie „Schaffung von Wohnraum“ gefördert. 

 

Zu Beschlussvorschlag a. Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 

Mit Bekanntmachung vom 10.04.2018 wurde die frühzeitige Beteiligung des Bebauungsplanverfah-

rens gestartet. Am 18.04.2018 bestand die Möglichkeit für die Öffentlichkeit sich über die Planung 

zu informieren. Es erschienen keine Bürger. Weiterhin lagen die Unterlagen vom 19.04. bis 

24.05.2018 öffentlich in der Viktoriastraße 13 sowie barrierefrei in der Hochstraße 48 aus. 

Es gingen zwei Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit ein:  

Der Eigentümer eines Teilgrundstückes im Plangebiet hat Anregungen zur zukünftigen Nutzungs-

ausrichtung gegeben.  

Die Gewobau hat die Anregung gegeben, das Plangebiet nach Süden zu erweitern. So kann die 

Erschließung des neuen Wohngebietes verbessert werden und gleichzeitig für die südlich gelege-

nen Wohngebäude der Gewobau zusätzliche Stellplätze und Müllhäuser errichtet werden, was zu 

einer nachhaltigen Verbesserung des Wohnumfeldes führt. 

Eine Erweiterung des Plangebietes wird daher empfohlen (siehe Anlage 1). 

 

Parallel wurden die Träger öffentlicher Belange beteiligt. Es wurden 55 Behörden um Stellungnah-

me gebeten, 6 hatten keine Bedenken, 11 haben Hinweise gegeben (Hochdruckgasleitung, Verkehr, 

Geh-Fahr-Leitungsrechte).  

Aufgrund der gesetzlichen Fristen ist es möglich, dass noch Stellungnahmen nachgereicht werden. 

In diesem Falle wird eine Aktualisierung als Tischvorlage nachgereicht.  

 

Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge siehe Anlage 2. 

 

 



 
 
Problembeschreibung/ Begründung (S.4) 

Zu Beschlussvorschlag b. Beschluss zur Offenlage und Zustimmung zum vorliegenden 

Entwurf 

Nach Prüfung durch die Verwaltung sind die Voraussetzungen für die Durchführung des be-

schleunigten Verfahrens zur Wiedernutzbarmachung gegeben. Der Bebauungsplan wird daher im 

beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt, 

da 

 der Bebauungsplan eine innerhalb des Siedlungskörpers gelegene Fläche umfasst und damit 

die Wiedernutzbarmachung von Flächen und die Nachverdichtung zum Ziel hat, 

 die nach § 19 BauNVO zulässige Grundfläche weniger als 20.000 m² umfasst, 

 durch den Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG oder nach dem Lan-

desrecht unterliegen. 

 

Für Bebauungspläne der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren kann von einer Umwelt-

prüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB sowie von der 

Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 

sind, abgesehen werden. Das Planverfahren unterliegt nicht der Eingriffsregelung.  

Auf eine Umweltprüfung mit Umweltbericht sowie den Angaben nach §2a und 3 Abs.2 Satz2 

BauGB werden daher im vorliegenden Verfahren verzichtet.  

 

Der Vorentwurf wurde weiter ausgearbeitet und eine Planzeichnung, Textfestsetzungen, Begrün-

dung mit Umweltbelangen erstellt. 

Im Rahmen des Verfahrens wurden umfängliche Gutachten zur Verträglichkeit der Planung erar-

beitet: 

 Zwei Verkehrsgutachten zur Anbindung des geplanten Quartiers 

 Abfalltechnische Untersuchung 

 Baugrunderkundung und Gründungsberatung 

 Naturschutzfachlicher Beitrag mit Ergänzung 

 Lärmschutzgutachten mit Ergänzung 

 Verschattungsstudie – diese wird im Rahmen der Sitzung vorgestellt. 

Diese wurden, soweit erforderlich, in die Unterlagen eingearbeitet. 

 

Kosten 

Die Kosten des Bebauungsplanverfahrens werden durch den Vorhabenträger getragen.  

 

 

Anlagen: 

1. Grenzbeschreibung 

2. Eingegangene Stellungnahmen aus der Beteiligung und Abwägungsvorschläge 

3. Auszug Planzeichnung 

4. Textfestsetzungen 

5. Begründung mit Umweltbelangen 

6. Verkehrsgutachten I und II 

7. Abfalltechnische Untersuchung 

8. Baugrunderkundung und Gründungsberatung 

9. Naturschutzfachlicher Beitrag und Ergänzung 

10. Verkehrslärmgutachten und Ergänzung 



 

 



BEBAUUNGSPLAN DER STADT BAD KREUZNACH

"Korellengarten I "

 (Nr.  5/2, 3.Änderung)

Stadtverwaltung Bad Kreuznach               Fachabteilung Stadtplanung und Umwelt

Bad Kreuznach, den 24.04.2018                      Im Auftrag

Geltungsbereich des Bebaungsplanes

M.   1:2500

Größe des Plangebietes ca. 1,6 ha

Grenzbeschreibung

Flur 52

Nordgrenzen Flur 52 Nr. 68/4, 68/6, 68/7; Ostgrenzen Flur 52 Nr. 68/7; Verlängerung der Ostgrenze Flur

52 Nr. 68/7 bis zum Schnitt mit einer 7m Parallen zur Südgrenze Flur 52 Nr. 68/7; entlang der 7m Parallen

in westlicher Richtung; geradlinige Verbindung zur Südostecke Flur 52 Nr. 62/6; Süd-, West- und

Nordgrenze Flur 52 Nr. 62/6; Westgrenzen Flur 52 Nr. 68/6 und 68/4

H:\FA61\Amt61\Vermessung\Bebauungspläne\B-Plan_5-2_3Aenderung\Planung\Uebersicht 2018-04-24.dwg



 
 
 
 
 
 

 
Bad Kreuznach 
Bebauungsplan „Korellengarten I“      
(Nr. 5/2, 3. Änderung) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 

und 
 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs.1 BauGB 

 
 
 
 
 

Synopse vom 24.05.2018 
zur 

Entwurfsfassung vom April 2018 
 
 
 
 

Erstellt im Auftrag der 
Stadt Bad Kreuznach 
durch 
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A) Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Der Stadtrat von Bad Kreuznach hat am 26.01.2017 den Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Korellengarten I“ (Nr. 5/2, 3. Änderung) gefasst und die Verwaltung 
ermächtigt das Bebauungsplanverfahren durchzuführen.  
Durch öffentliche Auslegung des Planentwurfs im Zeitraum 19.04.2018 bis zum 
24.05.2018 wurde der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB die Möglichkeit zur Ein-
sichtnahme, Äußerung und Erörterung gegeben. 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit ging zwei Eingaben ein, über deren Be-
rücksichtigung durch den Stadtrat zu beraten und entscheiden ist. 
 Einwender 1 (11.04.2019) 
 Einwender 2 (09.05.2018) 

 

B) Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB 
Parallel zur Offenlage der Planung erfolgte die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 
In diesem Zusammenhang wurden mit Schreiben vom 29.03.2018 insgesamt 55 Be-
hörden und sonstige Träger öffentlicher Belange aufgefordert eine Stellungnahme bis 
zum 24.05.2018 abzugeben. 

 

(1) Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange gingen keine Stellungnahmen ein: 
 BUND Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Verwaltungsaufgaben 
 „Die Naturfreunde“, Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
 Elektrizitätswerk, EWR Netz GmbH 
 Finanzamt Bad Kreuznach 
 Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie, Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
 Handwerkskammer Koblenz 
 Industrie- und Handelskammer, Außenstelle KH 
 Jüdische Kultusgemeinde Bad Kreuznach 
 Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Büro des Landrates Brand- und Katastrophen-

schutz 
 Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Gesundheitsamt 
 Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Denkmalschutzbehörde 
 Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Landesplanungsbehörde 
 Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Naturschutzbehörde 
 Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Veterinärwesen 
 Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt, Landeverband Rheinland-Pfalz e.V. 
 Landesamt für Steuern – Landesvermögensabteilung Koblenz 
 NABU Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
 ORN Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH 
 Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 
 Polizeiinspektion Bad Kreuznach 
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 Pollichia, Verein für Naturforschung und Landespflege e.V. 
 Stadtbus Bad Kreuznach GmbH 
 Stadtpfarrei Heilig Kreuz 
 Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Abwasserbeseitigung 
 Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Amt für Brand- und Katastrophenschutz 
 Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Amt für Recht und Ordnung 
 Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Amt für Schulen, Kultur und Sport 
 Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften 
 Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Bauaufsicht, Frau Sinß 
 Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Bauhof 
 Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Hochbau und Gebäudewirtschaft 
 Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Tiefbau- und Grünflächen 
 Vermessungs- und Katasteramt Bad Kreuznach 
 Verwaltungsamt evangelischer Kirchengemeinden 
 Westnetz GmbH 

 

Es ist davon auszugehen, dass die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge die keine Stellungnahme abgegeben haben, ihre Belange von der vorgesehenen 
Bebauungsplanung nicht berührt sehen. 

(2) Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange ging eine Rückmeldung ein, es wurden jedoch keine Einwände oder Hinweise 
vorgetragen: 
 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 

Infra I 3 (19.04.2018) 
 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Erdgeschichte (02.05.2018) 
 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesdenkmalpflege 

(23.04.2018) 
 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Idar-Oberstein 

(25.04.2018) 
 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (27.04.2018) 
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Rheinland-Pfalz, Regionalstelle Gewer-

beaufsicht (20.04.2018) 
 

(3) Die nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ha-
ben eine Stellungnahme und/oder Hinweise abgegeben, über deren Berücksichti-
gung durch den Stadtrat zu beraten und zu entscheiden ist bzw. deren Ausführungen 
zur Kenntnis genommen werden sollte: 
 Amprion GmbH, Betrieb/Projektierung (23.04.2018) 
 Creos Deutschland GmbH (25.04.2018) 
 Deutsche Telekom Technik GmbH (02.05.2018) 
 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie 

 -Erdgeschichte- (02.05.2018) 
 Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Wasserbehörde (02.05.2018) 
 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (02.05.2018) 
 Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach (27.04.2018) 
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 Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Abt. 610 (26.04.2018) 
 Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach (25.04.2018) 
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab-

fallwirtschaft, Bodenschutz (09.05.2018) 
 Vodafone Kabel Deutschland GmbH (20.04.2018) 
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Amprion GmbH, Betrieb/Projektierung  
Stellungnahme vom 23.04.2018 
… im Geltungsbereich der o. a. Bauleitplanung verlaufen keine Höchstspannungsleitungen 
unseres Unternehmens. 

Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht 
nicht vor. 

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen 
Unternehmen beteiligt haben. 

 Abwägungsvorschlag 

Aus der Stellungnahme geht hervor, dass keine Hochspannungsleitungen von 
der Planung betroffen sind. Die für weitere Versorgungsleitungen zuständigen 
Unternehmen wurden ebenfalls beteiligt.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Änderungen oder Ergän-
zungen sind nicht erforderlich. 
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Creos Deutschland GmbH  
Stellungnahme vom 25.04.2018 
… die Überprüfung Ihrer oben genannten Anfrage hat ergeben, dass Ihre Maßnahme die 
Gashochdruckleitung unseres Unternehmens tangiert. Parallel zu unserer Gashochdruck-
leitung ist zusätzlich ein Steuerkabel verlegt. Die Gashochdruckleitung ist durch einen 
definierten Schutzstreifen gesichert. Die Breite des Schutzstreifens beträgt in der Regel 
6,0 m d. h. jeweils 3,0 m rechts und links der Leitungsachse. 

Den Verlauf der Gashochdruckleitung haben wir Ihnen in dem beigefügten Plan gelb-rot 
markiert. 

Bezüglich notwendiger Sicherungs- bzw. Änderungsmaßnahmen und technischer Ausfüh-
rungen an unseren Anlagen, bitten wir Sie die folgenden Hinweise zu beachten: 

Bei Ihrer Planung und Bauausführung beachten Sie bitte die beiliegende "Anweisung zum 
Schutz von Gashochdruckleitungen" der Creos Deutschland GmbH. Bei allen Tätigkeiten 
ist immer der sichere und störungsfreie Betrieb unserer Anlagen zu gewährleisten. 

Wir bitten den Bestand der Leitung einschließlich des Schutzstreifens sowie die Auflagen 
der beiliegenden "Anweisung zum Schutz von Gashochdruckleitungen" der Creos 
Deutschland GmbH in die rechtliche Festsetzung des Bebauungsplanes gemäß §9 Abs.1 
Nr.13 und Nr.21 BauGB zu übernehmen.  

Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass die Übernahme der Leitung in den Bebau-
ungsplan nicht davon entbindet, weitergehende Detailplanungen erneut mit uns abzu-
stimmen. 

Werden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Grundstücke durch Umlegung neu 
geordnet, in denen Leitungen oder Teile des Schutzstreifens der Leitung liegen, die bisher 
nicht grundbuchlieh gesichert sind, so bitten wir im Umlegungsverfahren die Eintragung 
der beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zu veranlassen. Die hierfür anfallenden 
Kosten und ggfs. Entschädigungszahlungen werden von Creos Deutschland GmbH über-
nommen.  

Im Bereich des Schutzstreifens unserer Leitung sind Baumaßnahmen nicht zulässig. Bei 
Kreuzungen und Parallelführungen von Ver- und Entsorgungsleitungen ist vor Baubeginn 
eine detaillierte technische Abstimmung mit uns vorzunehmen. 

Besonders zu beachten ist, dass zur Sicherheit der Gasversorgung und um eine Gefähr-
dung auf der Baustelle auszuschließen, im Schutzstreifenbereich der Leitungen Erdarbei-
ten nur nach vorheriger Einweisung durch einen Beauftragten der Creos Deutschland 

 Abwägungsvorschlag 

Aus der Stellungnahme der Creos Deutschland GmbH geht hervor, dass 
innerhalb des Geltungsbereichs eine Gashochdruckleitung verlegt ist zu deren 
Schutz ein Schutzstreifen von 6 m einzuhalten ist. Zudem ergehen zahlreiche 
weitere Hinweise zum Schutz der vorhandenen Leitungen.  

Die Gashochdruckleitung liegt innerhalb der vorgesehenen Privatstraße, die 
gem. §9 Abs.1 Nr.21 BauGB durch die Festsetzung eines Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht öffentlich-rechtlich gesichert wird. Es wird empfohlen wie in der 
Stellungnahme gefordert, die vorhandene Leitung gem. §9 Abs.1 Nr.13 
BauGB in den Bebauungsplan aufzunehmen. Die weitergehenden Hinweise 
sollten in den Bebauungsplan in das Kapitel „Hinweise und Empfehlungen 
ohne Festsetzungscharakter“ aufgenommen werden.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die erteilten Hinweise wer-
den in das Kapitel „Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter“ 
aufgenommen. Die Gashochdruckleitung wird gem. §9 Abs.1 Nr.13 BauGB in 
den Bebauungsplan übernommen. 
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GmbH ausgeführt werden dürfen. 

Das Befahren bzw. Überqueren des Schutzstreifenbereiches mit schweren Fahrzeugen ist 
im Vorfeld ebenfalls mit dem Beauftragten der Creos Deutschland GmbH abzustimmen. 

Wir weisen Sie besonders darauf hin, dass die Zustimmung für Arbeiten im Leitungsbe-
reich unter Beifügung von Plänen (Lagepläne, Grundrisse, Querprofile usw.) rechtzeitig, 
mindestens jedoch 20 Werktage vor Beginn der Arbeiten, bei der Creos Deutschland 
GmbH schriftlich zu beantragen ist. 

Ansprechpartner für Rückfragen ist unsere  

Betriebsstelle Frankenthal 
Im Spitzenbusch 11 
67227 Frankenthai 
Tel.: 06233 608-0 
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Deutsche Telekom Technik GmbH  
Stellungnahme vom 02.05.2018 
… die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentüme-
rin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahr-
zunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beigefügtem 
Plan ersichtlich sind. 

Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der Verwirklichung des Bebauungsplans so 
gering wie möglich gehalten werden. 

Deshalb bitten wir, unsere Belange wie folgt zu berücksichtigen: 

Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-
tungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationsli-
nien der Telekom vorzusehen. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unter-
irdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten 
sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweite-
rung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden. 

Zur Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung 
neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets erforder-
lich. 

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekann-
ten Maßnahmen Dritter im Bereich folgender Straßen stattfinden werden. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der 
Deutschen Telekom Technik GmbH unter dem im Briefkopf genannten Adresse so früh 
wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

 Abwägungsvorschlag 

Die Telekom Deutschland GmbH teilt in ihrer Stellungnahme mit, dass sich 
Telekommunikationslinien der Telekom innerhalb des Geltungsbereichs be-
finden. Zudem ergehen zahlreiche Hinweise, die in das Kapitel „Hinweise und 
Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter“ in den Bebauungsplan aufge-
nommen werden sollten.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden in 
dem Kapitel „Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter“ er-
gänzt. 
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Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des 
Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei 
Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden 
Planungssicherheit möglich ist. 

Wir bitten daher sicherzustellen, dass  

• für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet die unge-
hinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Ver-
kehrswege möglich ist, 

• entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB folgende Flächen als mit einem Leitungs-
recht zu belasten festgesetzt werden und im zweiten Schritt eine beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit im Grundbuch zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, 
Sitz Bonn, mit folgendem Wortlaut eingetragen wird:  

"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, 
bestehend in dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Änderung und Unterhaltung von 
Telekommunikationslinien, verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung." 

• der Erschließungsträger verpflichtet wird, in Abstimmung mit uns im erforderlichen 
Umfang Flächen für die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen auf privaten 
Grundstücken zur Verfügung zu stellen und diese durch Eintrag einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz 
Bonn, im Grundbuch kostenlos zu sichern, 

• eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionie-
rung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbau-
maßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger er-
folgt, 

• die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage und 
Verlauf nicht mehr verändert werden. 
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Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie  -Erdgeschichte-  
Stellungnahme vom 02.05.2018 
… wir haben das o.a. Vorhaben zur Kenntnis genommen. Aus der Sicht der Erdgeschich-
te bestehen hiergegen keine Bedenken. Am weiteren Verfahren müssen wir nicht mehr 
beteiligt werden. 

Gesonderte Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpflege Mainz und der Direktion 
Landesarchäologie/Außenstelle Mainz bleiben vorbehalten und sind ggf. noch einzuholen. 

 Abwägungsvorschlag 

Aus Sicht der Direktion Landesarchäologie –Erdgeschichte bestehen keine 
Bedenken. Eine erneute Beteiligung am weiteren Verfahren ist nicht erforder-
lich.  

Die Direktion Landesdenkmalpflege Mainz und die Direktion Landesarchäolo-
gie wurden separat beteiligt.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Änderungen oder Ergän-
zungen sind nicht erforderlich. 
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Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Wasserbehörde 
Stellungnahme vom 02.05.2018 
… zu der o.g. Bebauungsplanänderung nehmen wir aus wasserwirtschaftlicher Sicht wie 
folgt Stellung: 

1. Durch das bestehende Gebiet erfolgt bereits eine Beeinträchtigung der natürlichen 
Wasserführung. Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens haben zukünf-
tig Maßnahmen der Wasserrückhaltung grundsätzlich Vorrang vor abflussbeschleuni-
genden Maßnahmen. 

2. Wir weisen darauf hin, dass die Grundwasserneubildung bei der Rückhaltung des 
Oberflächenwassers, z. B. in abflusslosen Mulden oder bei dezentralen Versickerun-
gen (bei geeignetem Untergrund bzw. geeigneten topografischen Voraussetzungen) 
weitgehend erhalten bleibt. 

3. Können bei Maßnahmen mit abflussrelevanten Auswirkungen Beeinträchtigungen der 
Wasserführung weder vermieden, noch als nur unerheblich eingestuft werden, so sind 
sie im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit der Durchführung der Maßnah-
me auszugleichen (s. § 28 LWG). 

4. Um die vorgenannten Auswirkungen zu minimieren, ist der Grad der Versiegelung 
möglichst gering zu halten bzw. zu reduzieren. Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsge-
setzes (WHG) soll das anfallende Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt 
oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein 
Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

5. Eine Sammlung des Niederschlagswassers in Zisternen zur Nutzung als Brauchwas-
ser (z. B. Grünflächenbewässerung) wird ausdrücklich empfohlen. 

6. Es wird empfohlen, die Gebäudegründungen und Kellerbereiche mit entsprechendem 
Schutz vor Grundwasser und Staunässe bzw. drückendem Wasser auszustatten (sie-
he hierzu auch die Ausführungen im erstellten Baugrundgutachten). 

7. Maßnahmen zur Wasserhaltung bzw. Grundwasserabsenkung stellen nach§ 9 WHG 
Benutzungen dar, für die rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme entsprechende Er-
laubnisse gem.§ 8 WHG bei der zuständigen Wasserbehörde einzuholen sind. 

8. Die Sicherstellung der Abwasserbeseitigung aus diesem Gebiet hat durch Anschluss 
an die öffentliche Kanalisation der Stadt Bad Kreuznach zu erfolgen. 

 Abwägungsvorschlag 

Zu den Ausführungen der Unteren Wasserbehörde wird wie folgt Stellung 
genommen:  

Die gegebenen Hinweise sollten in dem Kapitel „Hinweise und Empfehlungen 
ohne Festsetzungscharakter“ aufgenommen werden.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden in 
dem Kapitel „Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter“ auf-
genommen. 
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9. Trinkwasserschutzzonen werden durch das geplante Baugebiet nicht berührt. 

Dass gegenüber der bestehenden Nutzung Flächen entsiegelt werden sollen wird aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht begrüßt. 

Bei den o.g. Punkten handelt es sich um fachliche Anregungen, die als Hinweise bzw. als 
textliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen sind. 

Unter Beachtung vorgenannter Stellungnahme kann der Bebauungsplanänderung zuge-
stimmt werden. 
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Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz  
Stellungnahme vom 02.05.2018 
… aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 
zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertungen 
gegeben: · 

Bergbau I Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Geltungsbereich der 3. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 5/2 ''Korellengarten I" kein Altbergbau dokumentiert ist. 

Das ausgewiesene Plangebiet wird von dem unter Bergaufsicht stehenden Solegewin-
nungsbetrieb "Karlshalle/Theodorshalle" sowie dem auf Sole verliehenen Bergwerksfeld 
''Theodorshalle V" überdeckt. 

Der Betreiber des Solegewinnungsbetriebes "Karlshalle/Theodorshalle" ist die Firma GuT 
Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH. 

Das Bergrecht für das Bergwerksfeld "Theodorshalle V" wird durch die Stadtgemeinde 
Bad Kreuznach, Hochstr. 48 in 55545 Bad Kreuznach aufrechterhalten. 

Da wir über die genaueren Planungen und Vorhaben keine Kenntnisse besitzen, empfeh-
len wir Ihnen, sich mit der vorgenannten Eigentümerin sowie dem Betreiber in Verbindung 
zu setzen. 

Boden und Baugrund 

- allgemein: 

Die Tatsache, dass bereits ein Baugrundgutachter für das Planungsvorhaben eingeschal-
tet wurde, wird aus fachlicher Sicht begrüsst. Wir empfehlen die weitere Beteiligung eines 
Baugrundgutachters sowohl im Zuge des weiteren Planungsfortschrittes als auch während 
der Ausführung der Erd- und Gründungsarbeiten. 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 
4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu. berücksichtigen. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berück-
sichtigen. 

- mineralische Rohstoffe: 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände. 

 Abwägungsvorschlag 

Zu den Ausführungen des Landesamtes für Geologie und Bergbau wird wie 
folgt Stellung genommen: 

Bergbau I Altbergbau: 

Aus der Stellungnahme geht hervor, dass der Geltungsbereich des hier in 
Rede stehenden Bebauungsplanes von dem unter Bergaufsicht stehenden 
Solegewinnungsbetrieb „Karlshalle/Theodorshalle“ sowie dem auf Sole verlie-
henen Bergwerksfeld „Theodorshalle V“ überdeckt wird.  

Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass sich durch die Lage des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplanes innerhalb der Bergwerkfelder planungsrechtliche 
Konflikte ergeben. Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen und in das 
Kapitel „Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter“ aufge-
nommen werden. 

Boden und Baugrund 

- allgemein: 

Die genannten Hinweise sollten in das Kapitel „Hinweise und Empfehlungen 
ohne Festsetzungscharakter“ aufgenommen werden. 

- mineralische Rohstoffe: 

Der Hinweis, dass aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände sollte zur 
Kenntnis genommen werden.  

- Radonprognose: 

Aus der Stellungnahme geht hervor, dass der Geltungsbereich innerhalb 
eines Bereichs mit erhöhtem und lokal hohem Radonpotential liegt. Der Hin-
weis sollte zur Kenntnis genommen und in das Kapitel „Hinweise und Empfeh-
lungen ohne Festsetzungscharakter“ aufgenommen werden. 

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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- Radonprognose: 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches mit intensiver Bruchtektonik, in dem ein 
erhöhtes bis hohes Radonpotential bekannt ist bzw. nicht ausgeschlossen werden kann. 

Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden dringend 
empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich 
ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. 

Wir bitten darum, uns die Ergebnisse der Radonmessungen mitzuteilen, damit diese in 
anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz 
beitragen. 

Studien des LGB's haben ergeben, dass für Messungen im Gestein/Boden unbedingt 
Langzeitmessungen (ca. 3 - 4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei 
nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons, in kurzen Zeit-
räumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, 
Windstärke, Niederschläge oder Temperatur verantwortlich. Nur so können aussagefähige 
Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen in einer Bau-
gebietsfläche an mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuführen. Die An-
zahl kann aber m Abhängigkeit von der geologischen Situation auch höher sein. 

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro aus-
geführt werden und dabei die folgenden Posten enthalten: 

• Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien; 

• Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei bo-
denkundliche Aufnahme des Bohrgutes; 

• Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter;· 

• Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Er-
mittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen Ra-
donverfügbarkeit; 

• Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma); 

• Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen.  

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Radonmes-
sung in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das LGB. lnformationen zum Thema 
Radonschutz von Neubauten und Radonsanierungen können dem "Radon-Handbuch" des 
Bundesamts für Strahlenschutz entnommen werden. 

Die genannten Hinweise zu Bergbau / Altbergbau, Boden und Baugrund all-
gemein sowie zur Radonprognose werden in dem Kapitel „Hinweise und Emp-
fehlungen ohne Festsetzungscharakter“ ergänzt. 
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Für bauliche Maßnahmen zur Radonprävention wenden Sie sich bitte an das Landesamt 
für Umwelt (Radon@lfu.rlp.de). 
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Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach  
Stellungnahme vom 27.04.2018 
… Bezugnehmend auf Ihr o. g. Anschreiben, bei uns eingegangen am 04. April 2018, und 
die im Internet bereitgestellten Unterlagen des mit der Vorbereitung und der Erstellung der 
Bebauungsplanänderung beauftragten Büros BBP Stadtplanung Landschaftsplanung, 
Kaiserslautern (u .a. Grenzbeschreibung, Begründung), nehmen wir wie folgt Stellung: 

Der räumliche Geltungsbereich des vorgesehenen Wohngebietes grenzt nicht unmittelbar 
an das bestehende klassifizierte Straßennetz der Stadt Bad Kreuznach. 

Die geplante verkehrliche Erschließung des Wohngebietes, zunächst ausschließlich durch 
Anbindung über die Stadtstraße „Dürerstraße" und später - nach Umsetzung eines zweiten 
Teilabschnittes auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Rehner - über die „Matthias-
Grünewald-Straße", wird von uns grundsätzlich mitgetragen. 

Gegenwärtig sind Ihre Konzeptionen so ausgerichtet, dass neue Bau- und Gewerbegebie-
te in diesem Bereich über die Bosenheimer Straße verkehrlich abgewickelt werden. Die 
Kapazität dieser wichtigen innerstädtischen Verkehrsachse ist allerdings heute bereits im 
Status Quo weitestgehend ausgeschöpft. Wir schlagen daher vor, dass Sie im Rahmen 
einer Machbarkeitsstudie für die angedachte Südumgehung prüfen lassen, wie hier Wohn- 
und Gewerbeflächen alternativ über diese neue Trasse erschlossen und gleichzeitig die 
Bosenheimer Straße dadurch entlastet werden könnte. 

 Abwägungsvorschlag 

Zu den Ausführungen des LBM Bad Kreuznachnimmt die Stadtverwaltung 
Bad Kreuznach wie folgt Stellung:  

Die Anregungen des Landesbetrieb Mobilität zum Bebauungsplan Nr. 5/2, 3. 
Änderung und dem Gesamtverkehrssystem der Stadt Bad Kreuznach werden 
begrüßt.  

Im Sommer 2016 hat die Stadt das Integrierte Verkehrsentwicklungskonzept 
(IVEK) beschlossen. In diesem wurden alle Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, 
Radfahrer, ÖPNV, MIV) gleichwertig betrachtet und Ziele und Maßnahmen 
zur Verbesserung der Gesamtverkehrssituation definiert. Seither arbeitet die 
Stadt daran die Ziele des IVEK auf den Weg zu bringen sowie an der Abarbei-
tung der Prioritätenliste, die das IVEK definiert hat. Neben den Themen der 
Innenstadtverkehrsentwicklung, dem Mobilitätskonzept Salinental, der West-
Ost-Trasse 2.0 ist auch das Thema der Südumgehung ein wichtiges Prüfthe-
ma des IVEK.  

Die Stadt will im nächsten Jahr die Gesamtfortschreibung des Flächennut-
zungsplans beginnen. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls mit der Veror-
tung und Planung neuer Wohn- und Gewerbegebiete in der Stadt begonnen. 
Hierzu soll dann auch das Thema der Südumgehung betrachtet werden, um 
zu klären, wie diese neuen Wohn- und Gewerbegebiete in das Gesamtver-
kehrssystem sinnvoll eingebunden werden und die neu entstehenden Verkeh-
re zielgerecht und nachhaltig abgewickelt werden können. 

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wir zur Kenntnis genommen. Änderungen oder Ergänzun-
gen sind nicht erforderlich.  
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Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Abt. 610  
Stellungnahme vom 26.04.2018 
… Zu der mit Schreiben vom 29.03 .2018 erfolgten Information (zugänglich ab 19.04.2018) 
über die beabsichtigte Änderung des Bebauungsplanes nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die zur Erschließung der Grundstücke vorgesehene Privatstraße muss mit der Festset-
zung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrecht öffentlich-rechtlich gesichert werden. 

Wir bitten darum, die Erschließung - insbesondere auch die Erreichbarkeit für den Brand-
schutz - am Maßstab der städtebaulichen Kennwerte auszurichten. 

 Abwägungsvorschlag 

Von der Stadtverwaltung Bad Kreuznach ergeht der Hinweis, dass die vorge-
sehene Privatstraße durch die Festsetzung eines Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht öffentlich-rechtlich gesichert werden muss. Eine entsprechende Festset-
zung ist im Bebauungsplan bereits getroffen worden.  

Zudem ist die Erschließung, besonders in Anbetracht des Brandschutzes, am 
Maßstab der städtebaulichen Kennwerte auszurichten.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Änderungen oder Ergän-
zungen sind nicht erforderlich.  
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Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach  
Stellungnahme vom 25.04.2018 
… wir bedanken uns für die Möglichkeit zu einer Stellungnahme und teilen Ihnen mit, dass 
die Versorgung des Bereiches mit Wasser, Gas und elektrischer Energie aus dem vorhan-
denen Netz heraus erfolgen kann. 

Wir bitten um frühzeitige Einbindung in die Planungsarbeiten. 

Ansonsten bestehen zum gegenwärtigen Planungsstand keine Anregungen oder Beden-
ken. 

 Abwägungsvorschlag 

Aus der Stellungnahme der Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach geht hervor, 
dass keine Bedenken gegen die Planung bestehen und die die Versorgung 
des Gebietes mit Wasser, Gas und elektrischer Energie aus dem vorhande-
nen Netz heraus erfolgen kann.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Änderungen oder Ergän-
zungen sind nicht erforderlich.  
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenordnung 
Stellungnahme vom 09.05.2018 
… zur oben genannten Maßnahme nehmen wir wie folgt Stellung: 

1. Oberflächenwasserbewirtschaftung 

Die Beseitigung des Niederschlagswassers hat unter Berücksichtigung der §§ 5 und 
55 WHG und des § 13 Abs. 2 LWG zu erfolgen. 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind daher folgende Vorgaben im Bebauungsplan 
festzuschreiben: 

Durch die bestehende Bebauung und die Ausweisung von Baugebieten wird die Was-
serführung beeinträchtigt. Die Versiegelung der ehemaligen Freiflächen führt zur Ver-
schärfung der Hochwassersituation an den Unterläufen von Bächen und Flüssen und 
schränkt außerdem die Grundwasserneubildung ein. Daher ist die bestehende Be-
bauung so weiterzuentwickeln und sind neue Baugebiete so zu erschließen, damit 
nicht klärpflichtiges Wasser, wie z. B. oberirdisch abfließendes Niederschlagswasser, 
in der Nähe des Entstehungsortes wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt 
wird. 

Dabei ist auch nachweislich sicherzustellen, dass aufgrund von Starkregenereignis-
sen abfließendes Wasser im Außenbereich zurückgehalten oder schadlos durch die 
Bebauung zum Gewässer geleitet wird. Nähere Hinweise können auch den entspre-
chenden Merkblättern entnommen werden, wie z. B. dem rheinlandpfälzischen Leitfa-
den Starkregen „Was können die Kommunen tun?", erschienen Februar 2013, ein-
sehbar unter http://www.ibh.rlp.de/servleUis/8892/. 

Die Sammlung des anfallenden Niederschlagswassers in Zisternen und die Verwen-
dung als Brauchwasser (z. B. zur Gartenbewässerung) sind Möglichkeiten, Nieder-
schlagswasser zu nutzen. 

Soweit das anfallende Niederschlagswasser (NW) nicht verwertet werden kann, soll 
es vorrangig unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, wie z. B. die hydro-
geologische Situation, versickert werden. Die Versickerung sollte dezentral und 
grundsätzlich über die belebte Bodenzone erfolgen. Hierzu werden Systeme empfoh-
len, die hohe Versickerungsraten erwarten lassen, wie z. B. 

• Rasenflächen, die als flache Mulden angelegt werden. 

 Abwägungsvorschlag 

Aus der Stellungnahme der SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft, Bodenordnung geht hervor, dass gegen die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken sofern die 
weiteren  

Zu den weiteren Ausführungen wird wie folgt Stellung genommen:  

zu 1. Oberflächenwasserbewirtschaftung 

In den Bebauungsplan ist die Vorgabe aufgenommen, dass bei einer Versie-
gelung von GRZ > 0,4 im Rahmen der Baugenehmigung eine Rückhaltung 
des Oberflächenwassers nachzuweisen ist.  

Die Gegeben Hinweise zur Sammlung und Verwendung von Niederschlags-
wasser sollten in das Kapitel „Hinweise und Empfehlungen ohne Festset-
zungscharakter“ aufgenommen werden.  

Somit ist davon auszugehen, dass dem Thema der Oberflächenwasserbewirt-
schaftung ausreichend Rechnung getragen ist.  

zu 2. Schmutzwasserbeseitigung 

Die Ausführungen zur Schmutzwasserbeseitigung sollten zur Kenntnis ge-
nommen werden.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zur Oberflä-
chenwasserbewirtschaftung werden in das Kapitel Hinweise und Empfehlun-
gen ohne Festsetzungscharakter“ aufgenommen. 
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• Profilierte Gräben, die in die örtlichen Gegebenheiten eingebunden sind. 

Als Vorflut soll ein Mischwasserkanal erst dann verwendet werden, wenn keine ande-
ren Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie z. B. Gewässer, Regenwasserkanäle. 

Für potentiell verunreinigtes NW (z. B. aus Gewerbegebieten) ist die sachgerechte 
Wiedereinleitung in den natürlichen Wasserkreislauf nach dem DWA-Regelwerk M 
153 zu ermitteln. 

2. Schmutzwasserbeseitigung 

Ausschließlich das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser ist an die Ortskanalisati-
on Bad Kreuznach mit zentraler Abwasserreinigungsanlage in Bad Kreuznach anzu-
schließen. 

Weiterhin sind bei der Erstellung der Antragsunterlagen für die Anpassung der was-
serrechtlichen Erlaubnis Nachweise vorzulegen, aus denen die Auswirkungen des 
Schmutzwasseranfalls aus dem Bebauungsplangebiet auf im Wasserweg folgende 
Mischwasserentlastungsanlagen hervorgehen. 

Weitere Belange unserer Regionalstelle werden nicht berührt. 

3. Abschließende Beurteilung 

Unter Beachtung der vorgenannten Aussagen bestehen gegen die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken. 
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Vodafone Kabel Deutschland GmbH  
Stellungnahme vom 20.04.2018 
… wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 29.03.2018. 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu 
erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse 
setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 

Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 

 Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Änderungen oder Ergän-
zungen sind nicht erforderlich. 
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Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
Private Einwendung 1 
Stellungnahme vom 11.04.2018 
… wie in unserem Telefonat am 10.04.2018 kurz angesprochen möchte ich anfragen ob 
wir auf unserem Restgelände das jetzt mit in die B-Planänderung aufgenommen wird, die 
bestehenden zwei Gebäude (Gewächshäuser) etwas umrüsten oder erneuern dürfen ohne 
eine zusätzliche Genehmigung zu beantragen. Da wir momentan nicht ein neues Wohn-
haus auf diesem Grundstück bauen wollen. 

Wir möchten uns aber dadurch nicht die Chance nehmen irgendwann doch alles abzurei-
ßen und dann ein Wohnhaus auf dieser Fläche zu errichten. Deshalb auch jetzt die Bitte 
um Aufnahme in den aktuellen B-Plan. 

Da die bestehenden zwei alten Gebäudekomplexe sehr in die Jahre gekommen sind und 
es kein schöner Anblick in der neu zu entstehenden Siedlung darstellen würde, wollen 
diese eventuell etwas verkleinern und eine neue außen Fassade zur Verschönerung an-
bringen ohne den ursprünglichen Charakter groß zu verändern. 

Im Einzelnen erklärt: Auf Plan Gebäude 3 + 4 genannt 

Gebäude 4: 

-Ist Zustand: 
Halle ca.: 30m x 10m 
Dort ist die Heizanlage der (Alten)Gärtnerei sowie ein Süßwarenlager mit Büro (Gewerbe) 
untergebracht. 
Die Eindeckung des Daches ist stark veraltet. 

-Soll Zustand: 

Halle soll verkürzt werden (der Teil der Heizung soll wegfallen) Größe nach Umbau ca. 
23m x 10m 
Neue Eindeckung des Daches und Erneuerung der Fassade. 
Die Möglichkeit dort Gewerbe zu betreiben soll weiterhin gegeben sein. 

Gebäude 3: 

-Ist Zustand: 
Gewächshaus ca.:19m x 8,50m 
Wird momentan als Gewächshaus genutzt. 

 Abwägungsvorschlag 

Die Private Einwendung behandelt die durch den Grundstückseigentümer 
vorgesehenen umbaumaßnahmen an Bestandsgebäuden innerhalb des Gel-
tungsbereichs. Vorgesehen sind Rückbaumaßnahmen der Bestandsgebäude 
sowie Maßnahmen zur Fassadengestaltung.  

Um dem geschilderten Vorhaben nicht entgegen zu stehen sollten an dem 
bisherigen Planentwurf einige Änderungen vorgenommen werden, die eine 
Unterteilung des allgemeinen Wohngebiets in die Gebiete WA1 und WA2 
notwendig machen.  

In dem Gebiet WA2 sollten Stellplätze, wie auch Nebenanlagen innerhalb und 
außerhalb der überbaubaren Flächen zugelassen werden. Die Errichtung 
einer Tiefgarage sollte nach wie vor, innerhalb der dafür festgesetzten Fläche 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, zulässig sein. Somit können bei einem Rück-
bau oder teilweisen Rückbau von Bestandsgebäuden die freiwerdenden Flä-
chen als Stellplätze genutzt werde, ohne jedoch große Einschränkungen 
aufzuerlegen.  

Da jedoch im Bebauungsplan die städtebauliche Gesamtkonzeption nach wie 
vor verfolgt wird, sollten Carports und Garagen wie auch in Gebiet WA1 nur 
innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig sein. Trotz dieser Einschränkung, 
die für das gesamte Plangebiet gleichermaßen gilt, ist aufgrund der zuvor 
aufgeführten Festsetzung die Möglichkeit gegeben die notwendigen Stellplät-
ze auf dem Grundstück zu realisieren.  

Entsprechend der städtebaulichen Zielvorgaben des hier in Rede stehenden 
Bebauungsplanes wurden Abwandlungen des § 4 BauNVO getroffen die 
gleichermaßen für das Gebiet WA1 und WA2 gelten. Im Rahmen dieser fest-
gesetzten Zulässigkeiten im allgemeinen Wohngebiet steht einer gewerbli-
chen Nutzung nichts entgegen.  

Beschlussvorschlag 
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-Soll Zustand: 
Gewächshaus soll um ca. 7 m gekürzt werden auf 12 m x 8,50 m  

Möglichkeit 1: Neue Bedachung auf der alten Konstruktion aber zum Teil fest (kein  
Glas). Gebäude würde im Innenraum umgebaut für eine andere Nut-
zung (Kiosk + weiteren Gewerbebetrieb der Vermietet werden kann z.B. 
Kosmetiker oder Friseur) 

Möglichkeit 2: Fläche wird zum Teil nach Umbau oder Abriss als Carport genutzt. Die 
frei werdende Fläche von Haus 3 + 4 würde sich als Parkplatz oder Ga-
ragenplatz anbieten (blau markiert). 

 

 
Da ich kein Architekt bin hoffe ich, dass Sie mit meiner Ausführung zurechtkommen. Wenn 
Sie weitere Fragen bezüglich unseres Vorhabens haben, rufen Sie mich bitte zurück unter 
0671/8961440. Gerne würde ich Ihnen auch in einem persönlichen Gespräch unsere Plä-
ne erläutern. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Es wird eine Unterscheidung des allgemeinen Wohngebiets in WA1 und WA2 
vorgenommen. Im Gebiet WA1 bleiben die Festsetzungen  

Stellplätze und sonstige Nebenanlagen sind in dem Gebiet WA1 sowohl in-
nerhalb als auch außerhalb allgemein zulässig.  
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Private Einwendung 2 
Stellungnahme vom 09.05.2018 
… die Stadt hat die Änderung des vorgenannten Bebauungsplans beschlossen und die 
ersten Planüberlegungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung öffentlich vorgestellt. Im 
Rahmen dieser Beteiligung möchte die Gewobau folgende Anregung zur Erweiterung des 
Plangebietes machen: 

Das derzeitige Plangebiet umfasst den unten umrandeten Bereich: 

 
Südlich des Planbereiches schließen Flächen der Gewobau an. Es handelt sich um 3 
geschossige Mehrfamilienhäuser. 

Um die Gebäude nachhaltig für die Bewohner attraktiv und nutzbar zu erhalten, schlägt die 
Gewobau daher die Erweiterung des Plangebietes in die südlich angrenzende Fläche der 
Gewobau vor (siehe nachfolgenden Planausschnitt). Durch diese Erweiterung kann zum 
einen eine optimale Erschließung des geplanten neuen Wohngebietes erfolgen, da ein 
2m-2,50m breiter Streifen der Gewobau für die verkehrliche Erschließung herangezogen 

 Abwägungsvorschlag 

Aus der Stellungnahme geht hervor, dass der Geltungsbereich nach Süden 
erweitert werden sollte, um für die angrenzenden Mehrfamilienhäuser Flächen 
für Stellplätze, Garagen, Carports und Nebenanlagen zu schaffen.  

Der Stellungnahme sollte entsprochen werden.  

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Geltungsbereich wird 
im Süden erweitert und eine Fläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB für Neben-
anlagen, Stellplätze, Garagen und Carports ausgewiesen.  
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werden kann. 

Zum anderen soll ein etwa 5,20m-5,50m breiter Streifen für neue Stellplätze und Müllhäu-
ser der Gewobau integriert werden: 

 
Die optimierte Erschließung des neuen Wohngebietes wird gleichzeitig für die Erschlie-
ßung der neuen Stellplätze der Gewobau und der dort geplanten Müllhäuser dienen. 

Vorteile sind: 

• Es werden neue Stellplätze für die Anwohner geschaffen, so dass sich deren Park-
platzsituation entspannt. Zurzeit können aufgrund des gültigen Bebauungsplans 
keine weiteren Stellplätze in der privaten Grünfläche rund um die Bestandsgebäude 
errichtet werden. 

• Es werden mehr Stellplätze geschaffen, als aktuell bauordnungsrechtlich benötigt 
werden. Die Gewobau möchte langfristig die Dachgeschosse wohnlich nutzen – 
hierfür können die neuen Stellplätze dann als Nachweis herangezogen werden. 

• Die Müllhäuser werden einheitlich gestaltet und mit einer Dachbegrünung versehen. 
So wird das Wohnumfeld gestalterisch verbessert. Gleichzeitig wird die Müllentsor-
gung für die Anwohner optimiert. 

• Die Kosten sowie die Herstellung der Stellplätze sowie der Müllhäuser übernimmt 
der Investor. Damit entstehen der Gewobau keine zusätzlichen Kosten sondern nur 
ein Mehrwert. Der Streifen zur Erschließung wird vom Investor von der Gewobau 
erworben. 
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1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634). 
2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
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4. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434).

5. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771).
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geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465).
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zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771).

8. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I 
S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370).

9. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24. November 1998 (GVBl. S. 365), 
zuletzt geändert durch Drittes Landesgesetz vom 15. Juni 2015 (GVBl. S. 77).

10. Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) in der Fassung vom 6. Oktober 2015 (GVBl. S. 283), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2016 (GVBl. S. 583).

11. Landeswassergesetz (LWG) für das Land Rheinland-Pfalz, in der Fassung vom 14. Juli 2015 (GVBI. 
S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. März 2018 (GVBl. S. 55, 57).

12. Denkmalschutzgesetz (DSchG) in der Fassung vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Dezember 2014 (GVBl. S. 245).

13. Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 2. März 2017 (GVBl. S. 21).
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes textlich festgesetzt: 

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1 Art der Baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 WA = Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauGB) 

Hinweis: Zur Unterscheidung von Gebieten gleicher Nutzung jedoch mit unterschiedli-
chen Festsetzungen werden die Wohnbauflächen in der Planzeichnung und im Text als 
WA1 und WA2 bezeichnet. Wird auf diese Zweiteilung nicht explizit hingewiesen, gelten 
die Festsetzungen für beide Bereiche 

Zulässig sind:  

 Wohngebäude, 

 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 

Unzulässig sind (§1 Abs. 5 und 6 BauNVO): 

 Anlagen für Verwaltungen, 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

 Gartenbaubetriebe, 

 Tankstellen. 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt gemäß Planeintrag über die 
Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ), der Geschossflächenzahl (GFZ) und der Ge-
bäudehöhe.  

2.1 Begriffsbestimmung 

Als unterer Bezugspunkt für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen wird die 
Meereshöhe 0,0 m ü. NN bestimmt.  

Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GHmax) werden definiert als das senk-
recht an der Außenwand gemessene Maß zwischen dem Bezugspunkt und der Ober-
kante Attika. 

2.2 Grundflächenzahl 

Ergänzend zu den Festsetzungen in den Nutzungsschablonen auf der Planzeichnung 
wird bestimmt, dass eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die in § 19 
Abs. 4 BauNVO genannten Anlagen bis auf 0,7 zulässig ist. 
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Ausnahmsweise sind jedoch bauliche Anlagen im Sinne von § 19 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 
BauNVO unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich un-
terbaut wird, bei Ermittlung der zulässigen GRZ, nicht mitzurechnen, wenn eine Erdüber-
deckung von mindestens 0,60 m und eine dauerhafte Begrünung erfolgt. 

2.3 Überschreitung der maximalen Gebäudehöhe 

Eine Überschreitung der jeweils zulässigen maximalen Gebäudehöhe ist für Dachauf-
bauten und untergeordnete technische Nebenanlagen (wie z.B. haustechnische Anla-
gen, Technikaufbauten, Aufzüge bzw. Aufzugsüberfahrten, eingehauste Treppenaus-
stiege bzw. Treppenhäuser und Ähnlichem) bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig. Da-
bei haben technische Aufbauten eine Abstand von mindestens 2 m zum Dachrand des 
darunter liegenden Geschosses einzuhalten. Ausgenommen davon sind Aufzüge bzw. 
Aufzugsüberfahrten sowie eingehauste Treppenausstiege bzw. Treppenhäuser. 

Die Grundfläche für Dachaufbauten und untergeordnete technische Nebenanlagen dür-
fen 10 % der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses nicht überschreiten. 

3 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zur Vermeidung oder Minderung sol-
cher Einwirkungen zu treffende bauliche und sonstige technische Vorkehrungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor Außenlärm für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen im Plangebiet sind 
die Anforderungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau 
– Teil 1: Mindestanforderungen“, Ausgabe Januar 2018, einzuhalten. Die erforderlichen 
Schalldämm-Maße der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen betragen entsprechend 
der DIN 4109:2018-01 

   R’w,ges ≥ 30 dB   (Sg / SG = 0,8) 

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges sind in Abhän-
gigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Rau-
mes nach DIN 4109-2 (Januar 2018) zu korrigieren. 

Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, 
siehe DIN 4109-2 (Januar 2018), 4.4.1. 

Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit 
nachgewiesen wird, dass – insbesondere bei gegenüber den Lärmquellen abgeschirm-
ten oder den Lärmquellen abgewandten Gebäudeteilen – geringere gesamte bewertete 
Bau-Schalldämm-Maße erforderlich sind. 

Die Ein- und der Ausfahrtsrampe der Tiefgarage sind unter Beachtung der erforderlichen 
lichten Höhe zu überdachen. 

4 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen   
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die Bauweise wird für die Gebiete WA1 und WA2 gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO als offene 
Bauweise festgesetzt.  

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Planzeich-
nung durch Baugrenzen im Sinne von § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. 
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Ergänzend wird entsprechend § 23 Abs. 5 BauNVO bestimmt, dass Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO in den Gebieten WA1 und WA2 allgemein auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
gekennzeichneten Flächen zulässig sind, nicht jedoch innerhalb des Schutzstreifens der 
unterirdischen Gashochdruckleitung und der nach § 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB belasteten 
Flächen. 

5 Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 alt. 2 BauGB) 

Stellplätze und Tiefgaragen sowie die Erschließung der Tiefgaragen sind in dem Gebiet 
WA1 nur innerhalb der dafür vorgesehen Flächen sowie den überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. 

Oberirdische Stellplätze in Form von Garagen und Carports sind in den Gebieten WA1 
und WA2 nur innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. 

In dem Gebiet WA2 sind Stellplätze allgemein auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. 

6 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

Mit Ausnahme der Dachaufbauten für Technikräume sowie als Dachterrasse genutzte 
Flächen sind Flachdächer von Haupt und Nebengebäuden sowie überdachten Abstell-
plätze für Fahrräder und Müllsammelstellen mit einer extensiven Dachbegrünung mit ei-
nem Substrataufbau von mindestens 10 cm zu versehen. Die Dachfläche ist mit einer 
standortgerechten Gräser-/Kräutermischung anzusäen oder mit standortgerechten Stau-
den und Sedumsprossen zu bepflanzen, dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen.  

7 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGB) 

Die mit „G/F/L“ gekennzeichnete Fläche ist: 

 mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Versorgungsträger zu belasten. 
Das Recht umfasst die Befugnis zur Verlegung und dauerhaften Unterhaltung un-
terirdisch verlegter Versorgungsinfrastrukturen einschließlich notwendiger Schacht-
bauwerke. Nutzungen, welche die Herstellung, Verlegung sowie Unterhaltung der 
Versorgungsinfrastrukturen beeinträchtigen können, sind unzulässig. 

 mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der an das 
Recht angrenzenden Grundstücke zu belasten. 

Die mit „G/F“ gekennzeichnete Fläche ist: 

 mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der an das 
Recht angrenzenden Grundstücke zu belasten. 

B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (GESTALTUNGSSATZUNG IM RAHMEN DES 
BEBAUUNGSPLANES) 

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemäß 
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz. 
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1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

2 Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke  
(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen der bebauten Grundstücke sind, soweit sie 
nicht als Grundstückszufahrt, Stellplatz oder für sonstige zulässige Nutzungen benötigt 
werden, landschaftsgärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. 

3 Gestaltung von Stellplatzflächen (§ 88 Abs. 1 Nr.3 LBauO) 

In direkter Zuordnung zu je sechs, außerhalb von Gebäuden zu errichtenden Stellplätzen 
für Personenkraftfahrzeuge ist ein Acer platanoides (Spitz-Ahorn; kleinwachsende Sor-
ten, z.B. Acer platanoides „Cleveland“) in einer ausreichend großen Pflanzgrube zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Der in der Planzeichnung eingezeichnete Schutz-
streifen der unterirdischen Gashochdruckleitung ist von tiefwurzelnder Bepflanzung frei-
zuhalten  

Die Bäume sind gegen Anfahren zu schützen. Ausfälle sind gleichartig und spätestens 
in der darauffolgenden Vegetationsperiode zu ersetzen. 

Stellplatz-Anlagen mit mehreren Stellplätzen sind in Bezug auf Material einheitlich zu 
gestalten. 

4 Abwasserbeseitigung (§ 58 Abs. 2 LWG) 

Bei einer Überschreitung der GRZ von 0,4 ist eine entsprechende Rückhaltung des 
Oberflächenwassers auf dem Grundstück vorzusehen. Flächen mit reduzierten Abfluss-
beiwerten sind bei der Ermittlung der GRZ entsprechend zu berücksichtigen.  

Der Nachweis zur Rückhaltung ist beim Bauantrag zu führen.  

C. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN OHNE FESTETZUNGSCHARAKTER 

1 Boden und Baugrund 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. 
DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben 
oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) werden objektbe-
zogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu be-
rücksichtigen. 

2 Hinweise zum Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen 

Bauliche Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm sind nur wirk-
sam, wenn die Fenster und Türen bei der Lärmeinwirkung geschlossen bleiben und die 
geforderte Luftschalldämmung durch zusätzliche Lüftungseinrichtungen nicht verringert 
wird. Bei der Berechnung des Schalldämm-Maßes R' w,ges sind zur vorübergehenden Lüf-
tung vorgesehene Einrichtungen (z. B. Lüftungsflügel und -klappen) im geschlossenen 
Zustand, zur dauernden Lüftung vorgesehene Einrichtungen (z. B. schallgedämpfte Lüf-
tungseinrichtungen, auch mit maschinellem Antrieb) im Betriebszustand zu berücksich-
tigen. 
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3 Hinweise zum Schutz von Kabeltrassen und Leitungen 

3.1 Telekommunikationsleitungen 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikati-
onslinien der Telekom vorzusehen. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und un-
terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Die Deut-
sche Telekom Technik GmbH bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen 
der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom 
nicht behindert werden. 

Zur Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verle-
gung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets er-
forderlich. 

Bitte teilen Sie der Telekom zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder 
Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich folgender Straßen stattfinden werden. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplange-
biet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter folgender Adresse 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Poststraße 20-28, 55545 Bad Kreuznach 

so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

Die Telekom machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Ver-
sorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer 
Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer 
ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. 

Die Telekom bittet daher sicherzustellen, dass 

 für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet die ungehin-
derte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege 
möglich ist, 

 entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB folgende Flächen als mit einem Leitungsrecht 
zu belasten festgesetzt werden und im zweiten Schritt eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit im Grundbuch zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, 
mit folgendem Wortlaut eingetragen wird: "Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für 
die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht auf Errichtung, Be-
trieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit einer 
Nutzungsbeschränkung" 

 der Erschließungsträger verpflichtet wird, in Abstimmung mit uns im erforderlichen 
Umfang Flächen für die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen auf privaten 
Grundstücken zur Verfügung zu stellen und diese durch Eintrag einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, 
im Grundbuch kostenlos zu sichern, 
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 eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionie-
rung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaß-
nahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt, 

 die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage und 
Verlauf nicht mehr verändert werden. 

3.2 Gashochdruckleitung 

Bei Planungen und Bauausführungen ist die "Anweisung zum Schutz von Gashoch-
druckleitungen" der Creos Deutschland GmbH zu beachten. Bei allen Tätigkeiten ist im-
mer der sichere und störungsfreie Betrieb der Anlagen der Creos Deutschland GmbH zu 
gewährleisten. 

Die Creos Deutschland GmbH weist darauf hin, dass die Übernahme der Leitung in den 
Bebauungsplan nicht davon entbindet, weitergehende Detailplanungen erneut abzustim-
men. 

Werden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Grundstücke durch Umlegung neu 
geordnet, in denen Leitungen oder Teile des Schutzstreifens der Leitung liegen, die bis-
her nicht grundbuchlieh gesichert sind, so bittet die Creos Deutschland GmbH im Umle-
gungsverfahren die Eintragung der beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zu ver-
anlassen. Die hierfür anfallenden Kosten und ggfs. Entschädigungszahlungen werden 
von Creos Deutschland GmbH übernommen.  

Im Bereich des Schutzstreifens der Leitung sind Baumaßnahmen nicht zulässig. Bei 
Kreuzungen und Parallelführungen von Ver- und Entsorgungsleitungen ist vor Baube-
ginn eine detaillierte technische Abstimmung mit der Creos Deutschland GmbH vorzu-
nehmen. 

Besonders zu beachten ist, dass zur Sicherheit der Gasversorgung und um eine Gefähr-
dung auf der Baustelle auszuschließen, im Schutzstreifenbereich der Leitungen Erdar-
beiten nur nach vorheriger Einweisung durch einen Beauftragten der Creos Deutschland 
GmbH ausgeführt werden dürfen. 

Das Befahren bzw. Überqueren des Schutzstreifenbereiches mit schweren Fahrzeugen 
ist im Vorfeld ebenfalls mit dem Beauftragten der Creos Deutschland GmbH abzustim-
men. 

Wir weisen Sie besonders darauf hin, dass die Zustimmung für Arbeiten im Leitungsbe-
reich unter Beifügung von Plänen (Lagepläne, Grundrisse, Querprofile usw.) rechtzeitig, 
mindestens jedoch 20 Werktage vor Beginn der Arbeiten, bei der Creos Deutschland 
GmbH schriftlich zu beantragen ist. 

Ansprechpartner für Rückfragen ist die Betriebsstelle Frankenthal, Im Spitzenbusch 11, 
67227 Frankenthal, Tel.: 06233 608-0. 

4 Hinweise zur Oberflächenwasserbewirtschaftung 

 Die Untere Wasserbehörde weist darauf hin, dass die Grundwasserneubildung bei 
der Rückhaltung des Oberflächenwassers, z. B. in abflusslosen Mulden oder bei 
dezentralen Versickerungen (bei geeignetem Untergrund bzw. geeigneten topogra-
fischen Voraussetzungen) weitgehend erhalten bleibt. 

 Können bei Maßnahmen mit abflussrelevanten Auswirkungen Beeinträchtigungen 
der Wasserführung weder vermieden, noch als nur unerheblich eingestuft werden, 
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so sind sie im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit der Durchführung der 
Maßnahme auszugleichen (s. § 28 LWG). 

 Nähere Hinweise können den entsprechenden Merkblättern entnommen werden, 
wie z. B. dem rheinlandpfälzischen Leitfaden Starkregen „Was können die Kommu-
nen tun?", erschienen Februar 2013, einsehbar unter http://www.ibh.rlp.de/serv-
leUis/8892/. 

Die Sammlung des anfallenden Niederschlagswassers in Zisternen und die Verwen-
dung als Brauchwasser (z. B. zur Gartenbewässerung) sind Möglichkeiten, Nieder-
schlagswasser zu nutzen und wird von der Unteren Wasserbehörde ausdrücklich 
empfohlen. 

 Maßnahmen zur Wasserhaltung bzw. Grundwasserabsenkung stellen nach § 9 
WHG Benutzungen dar, für die rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme entspre-
chende Erlaubnisse gem. § 8 WHG bei der zuständigen Wasserbehörde einzuholen 
sind. 

 Soweit das anfallende Niederschlagswasser (NW) nicht verwertet werden kann, soll 
es vorrangig unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, wie z. B. die hyd-
rogeologische Situation, versickert werden. Die Versickerung sollte dezentral und 
grundsätzlich über die belebte Bodenzone erfolgen. Hierzu werden Systeme emp-
fohlen, die hohe Versickerungsraten erwarten lassen, wie z. B. 

• Rasenflächen, die als flache Mulden angelegt werden. 

• Profilierte Gräben, die in die örtlichen Gegebenheiten eingebunden sind. 

Als Vorflut soll ein Mischwasserkanal erst dann verwendet werden, wenn keine 
anderen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie z. B. Gewässer, Regenwasser-
kanäle. 

Für potentiell verunreinigtes NW (z. B. aus Gewerbegebieten) ist die sachgerechte 
Wiedereinleitung in den natürlichen Wasserkreislauf nach dem DWA-Regelwerk M 
153 zu ermitteln. 

 Es wird empfohlen, die Gebäudegründungen und Kellerbereiche mit entsprechen-
dem Schutz vor Grundwasser und Staunässe bzw. drückendem Wasser auszustat-
ten (siehe hierzu auch die Ausführungen im erstellten Baugrundgutachten). 

5 Bergbau / Altbergbau 

Die Prüfung der Planunterlagen ergab, dass der ausgewiesene Bereich des Bebauungs-
planes von dem unter Bergaufsicht stehenden Solegewinnungsbetrieb „Karlshalle/The-
odorshalle“ sowie dem auf Sole verliehenen Bergwerksfeld „Theodorshalle V“ überdeckt 
wird. 

Der Betreiber des Solegewinnungsbetriebes "Karlshalle/Theodorshalle" ist die Firma 
GuT Gesundheit und Tourismus -für Bad Kreuznach GmbH. Das Bergrecht für das Berg-
werksfeld „Theodorshalle V“ wird durch die Stadtgemeinde Bad Kreuznach, Hochstraße 
48 in 55545 Bad Kreuznach aufrechterhalten. 

Im Bereich der Bergwerksfelder sollten grundsätzlich die wesentlichen Schutzkriterien 
von äußeren Zonen eines Heilquellenschutzgebietes angewendet werden (so v.a. keine 
tieferen Eingriffe in den Untergrund über 20 m Tiefe und Veränderungen der Grundwas-
seroberfläche über 3 m Tiefe).  
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Im Bereich des Plangebietes ist kein Altbergbau dokumentiert. 

6 Hinweise zur Radonvorsorge  

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes bis hohes Radonpoten-
tial bekannt ist bzw. nicht ausgeschlossen werden kann. 

Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden dringend 
empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich 
für der Situation angepasste bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau bittet darum die Ergebnisse der Radonmes-
sungen mitzuteilen, damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radon-
prognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen. 

Studien des LGB haben ergeben, dass für Messungen im Gestein/Boden unbedingt 
Langzeitmessungen (ca. 3-4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei 
nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen 
Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luft-
druck, Windstärke, Niederschläge oder Temperatur verantwortlich. Nur so können aus-
sagefähige Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen 
in einer Baugebietsfläche an mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzu-
führen. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der geologischen Situation auch höher 
sein. 

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro 
ausgeführt werden und dabei die folgenden Posten enthalten: 

 Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien; 

 Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei boden-
kundliche Aufnahme des Bohrgutes; 

 Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 

 Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Er-
mittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen Ra-
donverfügbarkeit; 

 Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma); 

 Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen. 

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Radonmes-
sung in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das LGB. Informationen zum Thema 
Radonschutz von Neubauten und Radonsanierungen können dem "Radon-Handbuch" 
des Bundesamts für Strahlenschutz entnommen werden. 

Für bauliche Maßnahmen zur Radonprävention wenden Sie sich bitte an das Landesamt 
für Umwelt (Radon@lfu.rlp.de). 
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A. Erfordernis und Zielsetzung der Planaufstellung gem. § 1 Abs. 3 BauGB 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist es Aufgabe der Gemeinden, Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Ordnung und Entwicklung erforderlich ist. 
Die den Zielen der Stadt Bad Kreuznach entsprechende, städtebaulich nachhaltige und 
geordnete Entwicklung kann mit dem heutigen Stand des Planungsrechtes nicht sicher-
gestellt werden.  
Die Stadt beabsichtigt die bisher als Gärtnerei genutzte Fläche zu einem Wohnquartier 
zu entwickeln. Das Plangebiet ist eine innerstädtische Potenzialfläche, durch deren Ent-
wicklung eine Nachverdichtung ermöglicht wird. Vorgesehen ist die Bebauung des Are-
als mit mehreren Mehrfamilienhäusern, um entsprechend der Wohnungsnachfrage in 
Bad Kreuznach neuen Wohnraum zu schaffen. Es soll dabei ein Anteil der Wohnungen 
im Sinne des Landeswohnraumfördergesetzes mit Mietpreisbindung errichtet werden.  
Der derzeit rechtsgültige Bebauungsplan „Korellengarten I (Teilgebiet Nr. 5/2)“ aus dem 
Jahr 1968 schreibt für das Plangebiet eine landwirtschaftliche Fläche (Erwerbsgärtnerei) 
vor.  
Zur Schaffung des notwendigen Planungsrechtes und zur Gewährleistung einer geord-
neten städtebaulichen Entwicklung ist die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans 
„Korellengarten I“ (Nr. 5/2, 3. Änderung) erforderlich. 
Der hier in Rede stehende Bebauungsplan „Korellengarten I (Nr. 5/2, 3. Änderung) ist 
der erste Teilabschnitt einer städtebaulichen Gesamtkonzeption für die in dem Bebau-
ungsplan „Korellengarten I (Teilgebiet Nr. 5/2)“ festgesetzte landwirtschaftliche Fläche. 
Die Entwicklung des zweiten Abschnittes (ehemalige Gärtnerei Rehner) erfolgt in einem 
separaten Bebauungsplan.  

B. Aufstellungsbeschluss 

Zur Erreichung der obigen Zielsetzung beabsichtigt die Stadt Bad Kreuznach für den 
betroffenen Bereich Baurecht in Form eines qualifizierten Bebauungsplanes zu schaffen. 
Der Stadtrat hat aus diesem Grund in seiner Sitzung am 26.01.2017 gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes „Korellengarten I“ (Nr. 5/2, 3. Änderung) 
beschlossen.  
Beauftragt mit der Erstellung des Bebauungsplans wurde das Büro BBP Stadtplanung 
Landschaftsplanung (Kaiserslautern). 

C. Anwendung der Verfahrensvorschriften des § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in der Innenstadt von Bad 
Kreuznach. Die Änderung des gegenwärtig rechtsgültigen Bebauungsplanes soll die 
Umnutzung eines Leerstandes ermöglichen. Die Anforderungen an die Durchführung 
des beschleunigten Verfahrens sind dabei erfüllt: 
 Die voraussichtliche Größe der Grundflächen der hier relevanten und zu berechnen-

den Bebauungspläne (7.746 m² für den Teil Foos und ca. 10.000 m² für den Teil Reh-
ner = ca. 18.000 m²) liegt unterhalb des in § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB aufgeführten 
Schwellenwertes (20.000 m²). 
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 Die Zulässigkeit von Vorhaben mit Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht wird we-
der vorbereitet noch begründet. 

 Es bestehen zudem keine Anhaltspunkte dafür, dass Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 
7 b BauGB (FFH- und Vogelschutzgebiete) beeinträchtigt werden. 

 Darüber hinaus liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass bei der Planung Pflichten 
zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 
50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Aufgrund dieser Voraussetzungen wird der Bebauungsplan als Bebauungsplan der In-
nenentwicklung nach § 13a BauGB aufgestellt.  
Nach § 13 Abs. 3 BauGB wird daher in diesem Verfahren von der Umweltprüfung, vom 
Umweltbericht und von der Angabe in der Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammen-
fassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. 
Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in diesem Verfahren Eingriffe, die auf Grund des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Hiernach ist ein Ausgleich nämlich 
nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
sind oder zulässig waren.  
Der Verzicht auf eine förmliche Umweltprüfung sowie die wegfallende Erforderlichkeit 
eines landespflegerischen Ausgleichs für die entstehenden Eingriffe entbinden jedoch 
nicht von der Notwendigkeit der Abwägung der Umweltbelange. 
Die naturschutzrechtlichen Belange wurden im Rahmen des Bebauungsplans beachtet 
und in der Abwägung berücksichtigt. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Um-
weltbelange waren bei der Planaufstellung nicht erkennbar. 

D. Grundlagen 

1 Zugrundeliegende Unterlagen 
Planungsgrundlagen des Bebauungsplanes sind: 
 Verkehrsgutachten Wohnquartier an der Alten Gärtnerei in Bad Kreuznach, 

Ingeneurbüro Giloy & Löser GbR (09/2017), 
 Verkehrsgutachten Bebauungsplan Korellengarten, ehemalige Gärtnerei Foos in 

Bad Kreuznach, Ingeneurbüro Giloy & Löser GbR (04/2018), 
 Abfalltechnische Untersuchung, Baugrundbüro Simon Ingeniergesellschaft mbH 

(05/2017), 
 Baugrunderkundung und Gründungsberatung, Baugrundbüro Simon Ingenier-

gesellschaft mbH (04/2018),  
 Naturschutzfachlicher Beitrag zur geplanten Aufstellung eines Bebauungsplans im 

Stadtgebiet von Bad Kreuznach im Bereich der Gartenbaubetriebe Dürerstraße und 
Matthias-Grünewald-Straße, Dipl Ing. Rolf Raible Ingenieurbüro für 
Landschaftsarchitektur (02/2018), 

 Der Schutz des Baugebietes und der Nachbarschaft vor Verkehrslärm und 
Stellplatzgeräuschen (01/2018), 
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 Luftbildauswertung und Ortsbegehung am 13.07.2017. 

2 Lage und Größe des Plangebiets / Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs 
Das Plangebiet befindet sich im Osten des Stadtgebiets von Bad Kreuznach und umfasst 
mit 10.670 m² Fläche das Gelände der ehemaligen Gärtnerei Foos sowie einen kleinen 
Teil der Straßenverkehrsfläche der Dürerstraße. 

 
Lage des Plangebiets Innerhalb des Stadt Bad Kreuznach | Quelle: LANIS | Stand: 09.04.2018  
 

Das Plangebiet wird begrenzt von vorhandener Bebauung entlang der Dürerstraße, dem 
Korellengarten, der Holbeinstraße sowie der Matthias-Grünewald-Straße.  
Der Bebauungsplan beinhaltet die folgenden Flurstücke der Flur 52: 62/6, 68/4 und 68/5. 
Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplanes ergibt sich aus der beigefügten Plan-
zeichnung im Maßstab 1:1000. 

E. Vorgaben übergeordneter Planungen 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB und § 8 Abs. 2 BauGB sind die übergeordneten Vorgaben der 
Raumordnung sowie der vorbereitenden Bauleitplanung bei der Aufstellung eines Be-
bauungsplanes zu beachten. Im vorliegenden Fall zählen insbesondere nachfolgende 
Aspekte hierzu: 

1 Landesplanung  
Die Stadt Bad Kreuznach wird im Landesentwicklungsprogramm IV des Landes Rhein-
land-Pfalz dem Raumstrukturtyp Verdichtungsräume zugeordnet, und zwar dem verdich-
teten Bereich mit disperser Siedlungsstruktur (Bevölkerungsanteil in OZ/MZ < 50 %). 
Verdichtete Bereiche sind durch eine überdurchschnittliche Verdichtung und günstige 
Erreichbarkeitsverhältnisse bestimmt. 
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2 Regionalplanung 
Der Regionale Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe aus dem Jahr 2015 stellt die 
Stadt Bad Kreuznach als monozentrales Mittelzentrum innerhalb eines Verdichtungs-
raums dar. 
Der Stadt werden als zentraler Ort folgende Gemeindefunktionen zugewiesen: 
 Schwerpunkt Wohnen (Wohngemeinde, die über ihre Eigenentwicklung hinaus 

verstärkt Wohnbauflächen ausweisen soll). 
 Schwerpunkt Gewerbe (Gemeinde, in der über ihre Eigenentwicklung hinaus 

verstärkt Gewerbeflächen ausgewiesen und erschlossen werden sollen, soweit 
nicht vorrangig auf Gewerbebrachen und Konversionsflächen zurückgegriffen 
werden soll). 

Durch die Lage Bad Kreuznachs an der Bundesstraße 41 mit direktem Anschluss an die 
Bundesautobahn 61 ist die Stadt entsprechend des Z17 des RROP Teil einer überregi-
onal sowie regional bedeutsamen Wirtschaftsachse. 

3 Flächennutzungsplanung 
Der derzeit rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt sieht für den in Rede ste-
henden Bereich eine Wohnbaufläche vor. 
Somit sind die vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplanes aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt. 

 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Bad Kreuznach | Quelle: Stadtverwaltung Bad Kreuznach | 
Stand: 09.04.2018.  

F. Fachplanerische Vorgaben und Rahmenbedingungen 

1 Abfalltechnische Baugrunduntersuchung 
Aufgrund der Vornutzung als Gärtnerei wurde für das Flurstück 68/5 das Baugrundbüro 
Simon (Wiesbaden) mit der Durchführung einer abfalltechnischen Untersuchung beauf-
tragt.  
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Der Bewertung der Analyseergebnisse wurden die Richtwerte (Z0* Auffüllungen, Z0 
Lehm/Schluff) gemäß den „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von minerali-
schen Reststoffen/Abfällen – Technische Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
(LAGA)“ für Boden/Aushubmaterial (Stand 11/2004) zugrunde gelegt.  
 
Der Gutachter kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

 
Die Auffüllungen können gemäß vorstehenden Deklarationen unter der Abfallschlüssel-
nummer 170504 entsorgt bzw. entsprechend verwertet werden. Der gewachsene Boden 
ist uneingeschränkt verwertbar.  

2 Bergbau / Altbergbau 
Das Plangebiet wird von dem unter Bergaufsicht stehenden Solegewinnungsbetrieb 
„Karlshalle / Theodorshalle“ sowie dem auf Sole verliehenen Bergwerksfeld „Theodors-
halle V“ überdeckt. Der Betreiber des Solegewinnungsbetriebes „Karlshalle / Theodors-
halle“ ist die Firma GuT Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH. Das Berg-
recht für das Bergwerksfeld „Theodorshalle V“ wird durch die Stadt Bad Kreuznach auf-
rechterhalten. Im Bereich der Bergwerksfelder sollten grundsätzlich die wesentlichen 
Schutzkriterien von äußeren Zonen eines Heilquellenschutzgebietes angewendet wer-
den (so v.a. keine tieferen Eingriffe in den Untergrund über 20 m Tiefe und Veränderung 
der Grundwasseroberfläche über 3 m Tiefe). 

3 Sonstiges 
Weitere Fachplanungen und sonstige Rahmenbedingungen, die ggf. im Widerspruch zur 
vorliegenden Planung stehen oder vorhandene Zielvorstellungen von Fachplanungen 
und sonstigen Rahmenbedingungen, die eine Bebauung innerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans ausschließen oder einschränken könnten, sind nicht be-
kannt. 
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G. Änderung bestehender Rechtsverhältnisse 

Der zukünftige Bebauungsplan „Korellengarten I (Nr. 5/2, 3. Änderung)“ überlagert in 
Teilen den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Korellengarten I (Teilgebiet Nr. 5/2)“. 
Diesbezüglich gilt, dass der rechtsverbindliche Bebauungsplan „Korellengarten I (Teil-
gebiet Nr. 5/2)“ im Bereich, der von dem Bebauungsplan „Korellengarten I (Nr. 5/2, 3. 
Änderung)“ überlagert wird, durch diesen ersetzt bzw. abgelöst wird.  

H. Landespflegerische Bewertung der Änderungsplanung 

Die von der Planung betroffenen Flächen unterlagen bislang einer intensiven Nutzung 
durch einen Gärtnereibetrieb. Der überwiegende Teil der Fläche ist durch bauliche An-
lagen und Erschließungsflächen versiegelt. Vegetation in Form von Gehölzen ist ledig-
lich in den Randbereichen kleinflächig in Form von Laubgehölzen (Gebüsche und Laub-
bäume) vorhanden. 
Als Grundlage zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde ein natur-
schutzfachlicher Beitrag (Ingenieurbüro für Landschaftsarchitektur Rolf Raible, Mainz im 
Auftrag der PEMA Projektentwicklung GmbH, April 2018) erarbeitet. Der Beitrag kommt 
zu dem Ergebnis, dass auf Grund des hohen Grades der Vorbelastungen und fehlender 
relevanter Biotopstrukturen mit der Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen für 
Fauna und Flora zu erwarten sind. Es wird im Gegenteil mit der Umsetzung der Planung 
eine Verbesserung des Naturhaushaltes durch neu entstehende begrünte Freiflächen 
einhergehen. 

I. Darlegung zum städtebaulichen Konzept 

1 Städtebauliche Zielvorgaben 
Der Bebauungsplan „Korellengarten I (Nr. 5/2, 3. Änderung)“ soll eine geordnete und 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten. Er soll dazu beitragen, in der be-
reits bebauten Innenstadt ein Rahmen für bauliche Veränderungen zu schaffen, der die 
Eigenart und den Charakter der baulichen Strukturen im Geltungsbereich schützt, aber 
gleichzeitig auch Spielraum für künftige Entwicklungen bietet. 
Um diese Ziele zu erreichen, wurden zur Entwicklung der Bauleitplanung für den Bebau-
ungsplan u. a. folgende Grundsätze angewandt:  
 Differenzierung der zulässigen Nutzungen im Wohngebiet zur Wahrung der Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, 
 baurechtliche Sicherung der planerischen Vorstellungen zur zukünftigen Nutzung 

und Entwicklung des Gebiets, 
 Befriedigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung durch Bereitstellung von quali-

tativ hochwertigem Wohnraum und vielfältigen Wohnungstypologien für eine durch-
mischte Einwohnerstruktur;  

 Bereitstellung von sozial gefördertem Wohnraum in einem Anteil von 12,5 % der neu 
entstehenden Wohnungen, 

 Funktionsgerechte und wirtschaftliche innere Erschießung, 



Stadt Bad Kreuznach  Bebauungsplan 
    „Korellengarten I“ (Nr. 5/2, 3. Änderung) 

30.05.2018   Begründung 

 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern   |   www.bbp-kl.de Seite 10 von 22 

 Vorgaben zur Gestaltung baulicher Anlagen zum Erreichen gestalterischer Grund-
prinzipien bei geringst möglicher Einschränkung der individuellen Gestaltungsvor-
stellungen. 

2 Erläuterung der Planung / Bebauungsvorschlag 
Die städtebauliche Gesamtkonzeption sieht eine wohnbauliche Entwicklung der als Gärt-
nerei genutzten Flächen vor. Vorgesehen ist die Entstehung mehrere Mehrfamilienhäu-
ser, die auf dem in Rede stehenden Gelände ähnliche Strukturen wie auf den direkt 
angrenzenden Grundstücken entstehen lassen. Auch im weiteren Umfeld fügt sich die 
geplante Bebauung strukturell ein, da Wohnbebauung insgesamt aber auch Geschoss-
wohnungsbau prägend sind.  
 

 
Bebauungsvorschlag | rote Umgrenzung: Geltungsbereich Bebauungsplan „Korellengarten I“ (Nr. 5/2, 3. 
Änderung), schwarze Umgrenzung: zweiter Teilabschnitt | Quelle: BBP Stadtplanung Landschaftsplanung, 
Stand 04/2018 

 

3 Verkehrliche Anbindung und interne Erschließung des Plangebiets 
Die verkehrliche Anbindung des Plangebiets kann ausschließlich wie bisher über die 
Dürerstraße erfolgen. Bei Umsetzung des zweiten Teilabschnittes (ehemalige Gärtnerei 
Rehner) ist eine weitere Anbindung des Areals über die Matthias-Grünewald-Straße 
möglich.  
Die interne Erschließung, eine private Erschließungsstraße, wird über ein Geh- und 
Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der an das Recht angrenzenden 
Grundstücke sowie ein Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger gere-
gelt. Bei Umsetzung der Gesamtkonzeption wird die interne Erschließungsstraße als 
Einbahnstraße von der Dürerstraße zur Matthias-Grünewald-Straße führen. Im Rahmen 
dieses Bebauungsplanes dient jedoch die Dürerstraße als Zu- und Abfahrt zum Plange-
biet. 
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Entsprechend des Bebauungsvorschlags wird der überwiegende Teil des ruhenden Ver-
kehrs in Tiefgaragen untergebracht. Somit wird das Plangebiet vom motorisierten Indivi-
dualverkehr weitestgehend freigehalten.  
Das Ingenieurbüro Giloy & Löser GbR wurde mit der Durchführung einer Verkehrsprog-
nose beauftragt. Dabei wurden das Plangebiet (ehem. Gärtnerei Foos) sowie der ge-
plante zweite Teilabschnitt (ehem. Gärtnerei Rehner) sowie folgende Knotenpunkte ge-
meinsam betrachtet: 
 Einmündung Dürerstraße / Zufahrt Garagenhof 
 Einmündung Matthias-Grünewald-Straße / Zufahrt Gärtnerei Rehner. 
Der Gutachter kommt mithilfe einer Verkehrszählung am 29.08.2017 zu dem Ergebnis, 
dass zwar mit der vollständigen Bebauung des Wohnquartiers eine starke Verkehrszu-
nahme im Ziel- und Quellverkehr einhergeht, jedoch bei beiden Erschließungsknoten 
keine Leistungsfähigkeitsprobleme zu erwarten sind.  
Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes „Korellengarten I“ (Nr. 5/2, 3. Änderung) als 
Teilabschnitt geht der Gutachter ebenfalls davon aus, dass es zu einer starken Verkehrs-
zunahme in Ziel- und Quellverkehr kommen wird. Allerdings sind auch hier keine Leis-
tungsfähigkeitsprobleme zu erwarten.  

4 Ver- und Entsorgung des Plangebiets 
Die Versorgung des Plangebietes mit den erforderlichen technischen Infrastrukturen 
kann durch einen Anschluss an bzw. Ausbau der bestehenden Netze durch die jeweili-
gen Versorgungsträger sichergestellt werden. Zugunsten der Versorgungsträger ist im 
Bebauungsplan auf der mit einem Geh-und Fahrrecht belasteten Fläche zusätzlich ein 
Leitungsrecht vorgesehen. 
Die entwässerungstechnische Erschließung erfolgt über Anschluss an / Ausbau des vor-
handene Kanalnetzes zur Kläranlage Bad Kreuznach. Jedoch ist zu erwarten, dass die 
anfallende Abwassermenge die Dimension des Schmutzwasserkanals überschreitet. 
Eine entsprechende Regenwassermenge ist auf dem Grundstück zu puffern und über 
eine Drossel einzuleiten.  

J. Begründung der Festsetzungen 

Nachfolgend wird im Einzelnen auf die Inhalte und Erforderlichkeit der im Bebauungs-
plan getroffenen Festsetzungen eingegangen. 

1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der Baulichen Nutzung 
Der Bebauungsplan setzt für das gesamte Plangebiet ein allgemeines Wohngebiet fest. 
Dabei sind Anlagen für Verwaltung, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbau-
betriebe sowie Tankstellen ausgeschlossen. Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
können ausnahmsweise zugelassen werden.  
Die getroffenen Abwandlungen sind darin begründet, dass das Gebiet vorwiegende dem 
Wohnen vorbehalten werden soll. Der Ausschluss von Anlagen für Verwaltung sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes erfolgt, um in Anbetracht der Lage und Größe 
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des Plangebietes das allgemeine Wohngebiet vor „inneren“ Immissionsquellen und Stör-
potenzialen von vornherein zu schützen. Daneben bestehen für diese Nutzugsart zudem 
an anderer Stelle im Stadtgebiet städtebaulich besser geeignete Ansiedlungsmöglich-
keiten. 
Der Ausschluss von Gartenbaubetrieben ist durch die Aufgabe der vormaligen garten-
baulichen Nutzung und den Zielvorstellungen der Stadt zur städtebaulichen Entwicklung 
des Geländes begründet. Der Bebauungsplan verfolgt die Entwicklung eines hochwerti-
gen Wohnquartiers. Eine erneute Nutzung der in Rede stehenden Fläche als Garten-
baubetrieb würde der Realisierung der städtebaulichen Gesamtkonzeption für das Areal 
entgegenstehen.  
Die Ansiedlung von Tankstellen wird für das allgemeine Wohngebiet ebenfalls ausge-
schlossen. Tankstellen sind ähnlich wie die Gartenbaubetriebe nicht dazu geeignet, sich 
gestalterisch in die vorgesehene Wohnbebauung einzufügen. Zudem gehen von ihnen 
regelmäßig erhebliche Beeinträchtigungen für die Umgebung aus, die bei den üblichen 
Öffnungszeiten auch in den späten Abendstunden erfolgen. Neben zu erwartenden 
Lärmemissionen insbesondere durch den Ziel- und Quellverkehr aber auch durch Repa-
ratur- oder Autowascheinrichtungen, kommt es auch zu olfaktorischen Auswirkungen 
(Benzolgeruch, Abgase). Das mit einer Tankstellennutzung einhergehende Verkehrsauf-
kommen kann darüber hinaus eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit und der Er-
schließungsqualität mit sich bringen. Aus diesen Gründen werden Tankstellen als un-
verträglich mit der geplanten Baustruktur und Nutzung angesehen. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der Baulichen Nutzung wird bestimmt über die Festsetzung der Grundflächen-
zahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ) und die maximale Höhe baulicher Anlagen. 

1.2.1 Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl 
Sowohl die GRZ als auch die GFZ aller Gebiete bewegt sich im Rahmen der nach der 
Baunutzungsverordnung zulässigen Grenzen. Die GRZ wird entsprechend der umge-
benden bestehenden Siedlungsstruktur auf 0,4 und die GFZ auf 1,2 festgesetzt werden.  
Zur Unterbringung der erforderlichen Stellplätze und Garagen sowie ihrer Zufahrten auf 
dem Baugrundstück sowie zur Errichtung von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
(u.a. Fahrradabstellplätze und Müllbehältnissen) darf die festgesetzte Grundflächenzahl 
gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO für die unter § 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO aufgeführten 
Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,70 überschritten werden. Die Überschrei-
tung ist erforderlich, da die Erschließung des Plangebietes Aufgrund der Festsetzung 
von Geh- und Fahrrechten ebenfalls auf die GRZ anzurechnen ist. Zudem befindet sich 
das Plangebiet in einem innerstädtischen Bereich mit verdichtetem Wohnungsbau. Aus-
gleichend wirken hier die Festsetzungen zur Dachbegrünung sowie das Ziel und ent-
sprechender Festsetzungen, z.B. von Tiefgaragen, das Plangebiet weitestgehend von 
Pkw-Verkehr freizuhalten. Zudem sind trotz der Überschreitung der GRZ bis auf 0,7 Frei-
flächen und Außenwohnbereiche innerhalb des Plangebiets realisierbar, jedoch ist auch 
die direkte Nähe zum Bürgerpark General Rose als ausgleichender Umstand anzuse-
hen.  
Somit ist davon auszugehen, dass sichergestellt ist, dass durch die Überschreitung der 
GRZ bis auf 0,7 die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse nicht beeinträchtigt und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden wer-
den. 
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In Anwendung des § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO enthält der Bebauungsplan eine Fest-
setzung, mit der eine weitergehende Überschreitung der festgesetzten GRZ durch un-
terirdische Bauteile ermöglicht wird. Bei der Ermittlung der Grundfläche sind danach die 
Grundstücksflächen von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 
das Baugrundstück lediglich unterbaut wird (Tiefgarage) nicht mitzurechnen, wenn eine 
Überdeckung von mindestens 60 cm und eine dauerhafte Begrünung erfolgt. 

1.2.2 Maximale Höhe baulicher Anlagen  
Der Bebauungsplan soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine dem Stand-
ort angepasste qualitätsvolle Neubebauung schaffen, wobei die Höhe der künftigen Ge-
bäude und die Gestaltung der oberen Gebäudeabschnitte aufgrund der vorhandenen 
Umgebungsbebauung von entscheidender Bedeutung für ihr stadtbildverträgliches Ein-
fügen sind. 
Als Bestimmungsfaktoren für die Höhe der künftigen Wohngebäude soll die zulässige 
Gebäudehöhe festgesetzt werden, um der vorhandenen Bebauung innerhalb des Plan-
gebietes sowie in den umliegenden Straßen Rechnung zu tragen und eine Anpassung 
der Neubebauung zu erreichen. Der Begriff „Gebäudehöhe“ wird in den Textfestsetzun-
gen zur eindeutigen Bestimmtheit der getroffenen Vorschriften definiert. Die in der Plan-
zeichnung festgesetzten Gebäudehöhen beziehen sich auf die Oberkante des höchsten 
Bauteils des Gebäudes, einschließlich Attika. 
Um einen eindeutigen Bezugspunkt für die vorgesehenen Gebäudehöhen zu definieren 
erfolgen alle Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen in Meter ü. NN. 
Technische Anlagen auf den Dächern können allerdings dazu führen, dass die räumliche 
Wirkung oder die Gestaltqualität von Gebäuden negativ beeinflusst wird. Die Dachauf-
bauten werden daher in ihrer zulässigen Höhe beschränkt. Auf diese Weise wird sicher-
gestellt, dass die Dachaufbauten im Verhältnis zum Gebäude untergeordnet sind. Tech-
nische Anlagen die ohne Ordnungsprinzip auf den Dachflächen verteilt sind oder in grö-
ßerer Anzahl und/oder an den Außenkanten des Gebäudes installiert werden, stehen in 
der Regel im Gegensatz zu den gleichmäßig gestalteten Gebäudefassaden und fallen 
daher störend auf. Deshalb sollen diese Anlagen räumlich gebündelt und von der Au-
ßenwand zurückgesetzt werden. Damit wird eine Einbindung der Anlagen in die Gestal-
tung des Gesamtgebäudes erreicht und die Heterogenität der einzelnen Anlagen zu 
Gunsten eines optimierten Gesamteindrucks überdeckt. 
Durch die textliche Festsetzung wird daher im Bebauungsplan geregelt, dass bei allen 
Gebäuden eine Überschreitung der maximalen Gebäudehöhe durch einzelne unterge-
ordnete technische Aufbauten mit einer Höhe von maximal 2 m zugelassen werden 
kann, wenn der Abstand der technischen Aufbauten zum Dachrand des darunter liegen-
den Geschosses mindestens 2 m beträgt. Ausgenommen davon sind Aufzüge bzw. Auf-
zugsüberfahrten sowie eingehauste Treppenausstiege bzw. Treppenhäuser. 

1.3 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zur Vermeidung oder Minderung sol-
cher Einwirkungen zu treffende bauliche und sonstige technische Vorkehrungen 
Eines der grundlegenden Ziele der Bauleitplanung liegt darin, der Bevölkerung bei der 
Wahrung ihrer Grundbedürfnisse gesunde Verhältnisse zu bieten. Aufgabe muss es des-
halb sein, das Wohn- und Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass gegenseitige Beeinträch-
tigungen ausgeschlossen werden. 
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Eine Schalltechnische Immissionsprognose zur hier vorliegenden Bebauungsplanände-
rung in Bad Kreuznach wurde von Prof. Dr. Peter Gordan (Mainz) im Januar 2018 er-
stellt, in dem die Verkehrslärmeinwirkungen im Plangebiet durch den Kfz-Verkehr sowie 
die durch die Nutzung der Stellplätze verursachten Lärmeinwirkungen untersucht wur-
den.  
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass auf Grund der Überschreitungen der Ori-
entierungswerte der DIN 18005 durch Verkehrslärmeinwirkungen Schallschutzmaßnah-
men vorzusehen sind. Der Gutachter empfiehlt in diesem Zusammenhang, den erforder-
lichen Schallschutz durch passive Schallschutzmaßnahmen sicherzustellen. 
Daher wurden, um den Belangen des Schallschutzes und den Anforderungen der im 
Plangebiet gestatteten schutzwürdigen Nutzungen im erforderlichen Maß Rechnung tra-
gen zu können, passive Schallschutzmaßnahmen in Form von Festsetzungen hinsicht-
lich der erforderlichen Schalldämmung von Außenbauteilen in Abhängigkeit vom resul-
tierenden Außenlärmpegel nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. Zudem wird die Einhausung der Tiefgaragenzu – und Ausfahr-
ten festgesetzt.  

1.4 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 
Entsprechend der umgebenden Bebauung wurde auch für das Plangebiet die offene 
Bauweise festgesetzt. Zugunsten der Gestaltungsfreiheit der künftigen Bauherren wird 
auf die Festsetzung von Baulinien verzichtet. Die Flächen des Bebauungsplanes werden 
daher ausschließlich durch die Festsetzung von Baugrenzen definiert. Mit gleicher Ziel-
setzung wurden vergleichsweise großzügige Festsetzungen zu Nebenanlagen getroffen, 
wonach sonstige Nebenanlagen im Sinne des § 14 allgemein innerhalb und außerhalb 
der überbaubaren Flächen zulässig sind. Ausgenommen davon sind die mit nach § 9 
Abs. 1 Nr. 21 BauGB belasteten Flächen sowie der Schutzstreifen der unterirdisch ver-
laufenden Gashochdruckleitung.  

1.5 Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen 
Die Festsetzungen der Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen haben den Hintergrund 
das neu entstehende Quartier entsprechend der städtebaulichen Konzepts weitestge-
hend vom motorisierten Verkehr frei zu halten. Die Ausweisung der Flächen für Stell-
plätze bzw. Stellplätze und die Erschließung der Tiefgarage sowie die Flächen für Tief-
garagen haben zur Folge, dass überdachte Stellplätze nur innerhalb der überbaubaren 
Flächen zulässig sind. 

1.6 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 
Im Bebauungsplan wird die Begrünung von Flachdächern festgesetzt. Damit wird der 
landespflegerischen Zielvorstellung zur Minimierung der Eingriffe bzw. der Verbesse-
rung der kleinklimatischen Situation Rechnung getragen. Zudem trägt die Durchgrünung 
zu einer höheren Gestaltqualität bei. 
Die Festsetzungen zur Dachbegrünung dienen neben ihrer generellen ökologischen und 
landschaftsbildbezogenen Funktion besonders der Niederschlagswasserretention und 
der verminderten Wärmerückstrahlung der Baukörper. Durch die Verpflichtung zur Dach-
begrünung wird eine Erhöhung des Grünanteils und damit einhergehend eine Verbes-
serung der Wohn- und Aufenthaltsqualität sichergestellt.  
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Insgesamt werden durch die Festsetzungen der Versiegelungsgrad und damit die Aus-
wirkungen der Bebauung auf die Bodenfunktion reduziert und gleichzeitig eine wirksame 
Retention des auf den Dachflächen anfallenden Regenwassers erreicht. 

1.7 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
Es ist planerischer Wille der Stadt Bad Kreuznach die Grundstücke innerhalb des Gel-
tungsbereichs privatrechtlich zu erschließen. Um die Erschließung für die verschiedenen 
Nutzergruppen zu sichern, werden Flächen festgesetzt, die mit Geh- und Fahrrechten 
sowie Leitungsrechten („G/F/L“) zu belasten sind. Davon sollen sowohl die Bewohner, 
ihre Besucher und die Erschließungsträger sowie die Träger der Ver- und Entsorgung 
profitieren. 
Die in der Planzeichnung dargestellten Rechte sind ergänzend grundbuchrechtlich durch 
die beteiligten Parteien abzusichern und zugunsten der betroffenen Nutzergruppen ein-
zutragen. 

1.8 Verkehrsflächen 
Der Bebauungsplan setzt keine neuen Verkehrsflächen fest, sondern übernimmt ledig-
lich die bereits bestehende Verkehrsfläche. Weitere Festsetzungen sind nicht erforder-
lich. 

2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Das Erscheinungsbild des Baugebietes wird nicht nur durch die äußeren Vorgaben, wie 
beispielsweise die Straßenführung, die Stellung der Baukörper und die Begrünung ge-
prägt sein. Vielmehr haben die Gestaltung des Einzelbaukörpers und der Umgang mit 
dem Gelände ebenfalls wesentlichen Einfluss auf das städtebauliche Gesamtbild. Daher 
kommt dem einzelnen Bauherrn und Architekten eine hohe Eigenverantwortung im Um-
gang mit der durch deren Planung beeinflussten Umgebung zu.  
Die Stadt wird durch die Regelung des § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 Lan-
desbauordnung (LBO) jedoch in die Lage versetzt, in gewissen Grenzen Einfluss auf die 
Baugestaltung zu nehmen. Gestalterische Festsetzungen in Bebauungsplänen sind 
dann zulässig, wenn sie dazu dienen, ästhetisch unerwünschte Erscheinungen oder Be-
einträchtigungen der Harmonie von Orts- und Landschaftsbild fern zu halten, soweit die-
ses auf sachgerechten Erwägungen beruht und wenn dabei eine angemessene Abwä-
gung der (privaten) Interessen des Einzelnen und der Belange der Allgemeinheit erkenn-
bar ist. 
Mit den örtlichen Bauvorschriften wird der Zweck verfolgt zusätzlich zu den Festsetzun-
gen auf Grundlage des BauGB bzw. der BauNVO Gestaltungsvorgaben innerhalb des 
Plangebiets zu machen. Dementsprechend ist der Geltungsbereich der Satzung iden-
tisch mit dem des Bebauungsplans. 
Die vorgesehenen örtlichen Bauvorschriften stellen einen angemessenen Kompromiss 
zwischen den wirtschaftlichen Bedürfnissen an die Grundstücksnutzung einerseits und 
andererseits dem öffentlichen Interesse an einer stadtgestalterischen Integration des 
Plangebietes in das bauliche Umfeld dar. 
Es werden nur diejenigen Festsetzungen getroffen, die aus städtebaulichen Gründen 
mindestens erforderlich und von elementarem Einfluss auf das Gesamterscheinungsbild 
des Baugebiets sind. In diesem Fall sind es: 
 Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke, 



Stadt Bad Kreuznach  Bebauungsplan 
    „Korellengarten I“ (Nr. 5/2, 3. Änderung) 

30.05.2018   Begründung 

 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern   |   www.bbp-kl.de Seite 16 von 22 

 Gestaltung von Stellplatzflächen sowie 
 Festsetzungen zur Abwasserbeseitigung. 
Insbesondere wird dabei der Grundsatz des eigenverantwortlichen Umgangs mit Grund 
und Boden gewürdigt. 
Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Durchgrünung sowie auch für eine gestal-
terische Qualität sind die nicht überbauten Grundstücksflächen landschaftsgärtnerisch 
zu gestalten und zu bepflanzen. 
Die festgesetzte Begrünung von Parkplatzflächen dient ebenfalls der gestalterischen 
Qualität. Durch die Festsetzung der Baumpflanzungen kann zudem ein Beitrag zur Ver-
besserung des Mikroklimas geleistet werden. Außerdem tragen sie zu einer positiven 
Wirkung auf das Stadtbild und einem positiven subjektiven Empfinden der Umgebung 
bei.  
Aufgrund der entwässerungstechnischen Erschließung war es notwendig in Verbindung 
mit § 58 Abs. 2 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) bauordnungsrechtliche Re-
gelungen zur Entwässerung des Plangebietes zu treffen. Bei einer Überschreitung der 
GRZ von 0,4 ist eine entsprechende Rückhaltung des Oberflächenwassers auf dem 
Grundstück vorzusehen. Flächen mit reduzierten Abflussbeiwerten sind bei der Ermitt-
lung der GRZ entsprechend zu berücksichtigen. Der Nachweis zur Rückhaltung ist beim 
Bauantrag zu führen. 

K. Wesentliche Auswirkungen der Planung 

1 Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
(gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) 

1.1 Nutzung 
Die vorliegende Bauleitplanung soll dafür sorgen, dass insbesondere die zukünftige 
Wohnbevölkerung im Plangebiet bei der Wahrung ihrer Grundbedürfnisse gesunde Be-
dingungen vorfindet.  
Daher ist bei der Planung darauf zu achten, dass das Plangebiet so ausgestaltet wird, 
dass gesunde Bedingungen herrschen. Diesem Grundsatz entspricht die vorliegende 
Planung. 
Die nachfolgend dargelegten Nutzungseinschränkungen und -differenzierungen ent-
sprechen in diesem Zusammenhang dem planerischen Willen der Stadt Bad Kreuznach 
und dem Entwicklungsziel, ein neues Wohnquartier für weite Kreise der Bevölkerung zu 
schaffen: So wird durch den Ausschluss von Betrieben des Beherbergungsgewerbes, 
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen des Bebauungsplanes 
eine Beeinträchtigung der angestrebten Wohnnutzung vermieden. 

1.2 Schallschutz 
Unter dem Gesichtspunkt der „Lärmvorsorge“ hat die Stadt Bad Kreuznach zur Beurtei-
lung der Belange des Schallschutzes hinsichtlich der Verkehrslärmeinwirkungen sowie 
Stellplatzgeräuschen eine schalltechnische Untersuchung veranlasst. Der Geltungsbe-
reich des hier in Rede stehenden Bebauungsplans entspricht einem Teilbereich des in 
dem Schallgutachten zugrunde gelegten Untersuchungsbereichs.  
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Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass bei Umsetzung der beiden Bebauungs-
pläne („Korellengarten I“ (Nr. 5/2, 3. Änderung) und Teilabschnitt der ehemaligen Gärt-
nerei Rehner) für die vorhandene Bebauung entlang der internen Erschließungsstraße 
gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet sind, da die Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV unterschritten werden. Somit ist eine unzulässige Störung  der Bewohner der 
Mehrfamilienhäuser durch den Lärm der neuen Straße auszuschließen Ebenso gehen 
von den Stellplätzen, deren Emissionen als Anlagengeräusche zu werten sind, keine 
Beeinträchtigungen aus.  
Zum Schutz der geplanten Neubebauung werden vom Gutachter bauliche Maßnahmen 
vorgeschlagen, die das neue Baugebiet vor Straßenverkehrslärm und Stellplatzgeräu-
schen schützen.  
Der Bebauungsplan „Korellengarten I“ (Nr. 5/2, 3. Änderung) umfasst nur einen Teilbe-
reich des im Schallgutachten betrachteten Gebiets. Außerdem kann die interne Ver-
kehrsregelung noch nicht im wie in Kapitel I.4 dargestellt im Einbahnstraßenverkehr ge-
regelt werden. Trotzdem kommt der Gutachter in der Ergänzung zum Schallgutachten 
vom 10.04.2018 zu dem Ergebnis, dass die Bewertung für den ersten Teilabschnitt iden-
tisch mit den Inhalten des schalltechnischen Gutachtens für die Gesamtkonzeption ist. 
Somit können die Berechnungsergebnisse und Bewertungen des schalltechnischen Gut-
achtens von Januar 2018 übernommen werden.  
Somit können die Belange hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen an Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse im Plangebiet grundsätzlich sichergestellt werden. Mit den aus dem 
schalltechnischen Gutachten übernommenen Festsetzungen wird den Belangen des 
Schallschutzes und den Anforderungen der im Plangebiet gestatteten schutzwürdigen 
Nutzung im erforderlichen Maß Rechnung getragen. 

1.3 Radonvorsorge 
Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem natürlich vorkommenden, radioaktiven 
Schwermetall Uran entsteht. Da Uran, wenn auch nur in geringer Konzentration, fast 
überall in der Erdkruste vorhanden ist, ist Radon dort ebenfalls im Erdreich nachzuwei-
sen. Das gasförmige Radon kann in diesem Zusammenhang mit der Bodenluft über 
Klüfte im Gestein und durch den Porenraum der Gesteine und Böden an die Erdoberflä-
che wandern. 
In der Luft außerhalb von Gebäuden wird das aus dem Boden austretende Radon sofort 
durch die Atmosphärenluft auf sehr niedrige Konzentrationen verdünnt. Innerhalb von 
Gebäuden können jedoch aufgrund des Bauuntergrundes und der Bauweise beträchtli-
che Radonkonzentrationen auftreten. 
Gemäß der Radon-Prognosekarte des Landesamts für Geologie und Bergbau ist das 
das Radonpotential für das Plangebiet lokal hoch (> 100 kBq/m³). 
Daher wird im Bebauungsplan darauf hingewiesen, grundsätzlich eine projektbezogene 
Radonmessung in der Bodenluft des Bauplatzes durchzuführen. Die Ergebnisse sollten 
Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. für bauliche Versorgungs-
maßnahmen zu entscheiden. Werden hierbei Werte über 100.000 Becquerel Radon pro 
Kubikmeter Bodenluft festgestellt, wird angeraten, bauliche Versorgungsmaßnahmen zu 
treffen, um den Eintritt des Radons ins Gebäude weitgehend zu verhindern. 
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2 Wohnbedürfnisse der Bevölkerung (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) 
Eine städtebauliche Aufgabe der Stadt Bad Kreuznach ist die Schaffung der Vorausset-
zungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum. 
Mit der Realisierung des Bebauungsplans wird den kommunalen Entwicklungsabsichten 
Rechnung getragen, den Ausbau und die Entwicklung der Stadt positiv zu begleiten so-
wie der vorhandenen Nachfrage am Wohnungsmarkt Rechnung zu tragen. Besonders 
in Anbetracht der Bereitstellung von 12,5 % sozial gefördertem Wohnraum kann ein An-
gebot für ein breites Bevölkerungsspektrum geboten werden.  

3 Soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung, Belange des Bildungswesens 
und von Sport, Freizeit und Erholung (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) 
Die durch das neue Baugebiet entstehende zusätzliche Nachfrage insbesondere nach 
sozialen Infrastrukturen kann von bereits bestehenden Einrichtungen in der Stadt abge-
deckt werden. Zudem befindet sich in direkter Nähe und guter fußläufiger Erreichbarkeit 
der Bürgerpark General Rose, weshalb die Festsetzung eines Spielplatzes innerhalb des 
Plangebietes als bauplanungsrechtlich nicht erforderlich angesehen wird.  

4 Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau vorhandener 
Ortsteile (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) 
Die Planung dient der Schaffung einer Grundlage für die bauliche Fortentwicklung im 
Innenbereich der Stadt Bad Kreuznach und entspricht somit auch dem Ziel des sparsa-
men Umgangs mit Grund und Boden (vgl. § 1a Abs. 2 BauGB). 

5 Belange des Denkmalschutzes (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden die Belange des Denkmalschutzes 
nicht beeinträchtigt. Im Geltungsbereich Bebauungsplans befinden sich keine Kultur-
denkmäler oder kulturhistorisch interessanten Baulichkeiten. Über archäologische Fund-
stellen oder Bodendenkmäler ist ebenfalls nichts bekannt. 
Sollten während der Bauphase Funde zu Tage treten, wird im Bebauungsplan auf die 
gesetzliche Verpflichtung zur Meldung an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direk-
tion Landesarchäologie, Außenstelle Mainz verwiesen. 

6 Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 
Mit der Konversion des ehemaligen Gärtnereibetriebes werden Flächen entsiegelt und 
es entstehen neue begrünte Freiräume. Die Umsetzung der Planung trägt zu einer Ver-
besserung von Natur und Landschaft bei; die Belange des Umweltschutzes werden ge-
wahrt. 

6.1 Planungsrelevante Vorhaben aus umwelt- und naturschutzrechtlicher Sicht 
Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht 
Das Plangebiet liegt im insgesamt ca. 71.061 ha großen Naturpark ´Soonwald-Nahe` 
(Landesverordnung vom 28.01.2006; GVBl S. 46). Allerdings gelten die Schutzbestim-
mungen des § 6 gem. § 7 der VO ausdrücklich nicht für „Flachen im Geltungsbereich 
eines Bauleitplans, für die eine bauliche Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist“ und 
somit für das in einem rechtskräftigen Bebauungsplan liegende und darin als Wohnbau-
fläche ausgewiesene Änderungsgebiet. 
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Es ist aber auch ausgeschlossen, dass durch die vorliegende Planänderung nachhaltige 
oder gar erhebliche negative Auswirkungen auf den Schutzzweck bewirkt werden. 
Darüber hinaus sind keine Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht betroffen. 

6.2 Biotoptypenausstattung 
Das Plangebiet wird bestimmt durch die intensive Nutzung einer Gärtnerei mit großflä-
chigen Gewächshäusern, Lagerhallen und ein Wohngebäude. Gehölzstrukturen sind nur 
kleinflächig vorhanden. 

 
Luftbildaufnahme vom 20.07.2016   
Quelle: LANIS (http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php) 

1 Verkehrsflächen 
2 Gebäude (Wohnen, Lagerhallen) 
3 Gewächshäuser 
4 zum Teil gehölzbestandene Freiflächen  
5 offene Pflanzbeete 
 
Die Flächenbilanz in Bezug auf die Nutzungsstrukturen und den Versiegelungsgrad sieht 
für den Bestand wie folgt aus: 
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Herauszustellen ist der hohe Versiegelungsgrad mit 77%. 

6.3 Belange des Artenschutzes 
Als Grundlage zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde ein natur-
schutzfachlicher Beitrag (Ingenieurbüro für Landschaftsarchitektur Rolf Raible, Mainz im 
Auftrag der PEMA Projektentwicklung GmbH, Februar 2018) erarbeitet. Der Beitrag 
kommt zu dem Ergebnis, dass auf Grund des hohen Grades der Vorbelastungen und 
fehlender relevanter Biotopstrukturen keine Betroffenheit gegeben ist. 
Es sind jedoch unabhängig der getroffenen Aussagen die Maßgaben des Bundesnatur-
schutzgesetzes (§ 44) zu berücksichtigen. So ist insbesondere zu beachten, dass die 
Rodung der Gehölze nur im Zeitraum Oktober bis Februar erfolgen darf. 

6.4 Auswirkungen der Planung auf die einzelnen Schutzgüter. 
Wie bereits beschrieben handelt es sich bei dem Plangebiet um einen landespflegerisch 
weniger bedeutsamen Bereich mit erheblichen Vorbelastungen. 
 
Auswirkungen auf den Boden: 
Der Bodenhaushalt ist durch bauliche Anlagen und intensivste gärtnerische Nutzung 
über Jahrzehnte stark vorbelastet. Geplant ist die Errichtung einer Wohnbebauung mit 
entsprechenden begrünten Freiflächen. Die Bilanzierung der Planung sieht wie folgt aus: 
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Auf Grund der hohen Grundflächenzahl (hier städtebaulich begründet) und optimaler 
wirtschaftlicher Ausnutzung des Grundstückes ergibt sich ein Versiegelungsgrad von 
73%. Gegenüber der Bestandssituation mit 77% Versiegelung bedeutet dies eine Redu-
zierung um 4%; in konkreten Zahlen die Reduzierung von 8.220 m² auf 7.746 m². 
 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt: 
Adäquat der Veränderung des Versiegelungsgrades ergibt sich mit der Planung eine 
leichte Verbesserung hinsichtlich von Versickerungsflächen. Zudem erfolgt mit der Um-
setzung der Planung eine dem heutigen Stand entsprechende Wasserbewirtschaftung. 
 
Auswirkungen auf das Kleinklima: 
Die Reduzierung der versiegelten Flächen, die Durchgrünung sowie die Errichtung bau-
lichen Anlagen mit extensiver Dachbegrünung tragen zu einer Verbesserung der klein-
klimatischen Situation bei (Reduzierung des wärmeabstrahlenden Flächen, Schatten-
spender und Staubbindung durch Laubgehölze) bei. 
 
Auswirkungen auf den Ortsbild/Naherholung: 
Das Planungsgebiet stellt sich bezüglich Ortsbild und Naherholung bislang eher negativ 
wirksam dar. Mit der zukünftig geordneten Bebauung und den begrünten Freiflächen 
ergibt sich eine deutliche Verbesserung gegenüber der Ist-Situation. 

7 Belange der Ver- und Entsorgung (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB) 
Alle erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen können, zum gegenwärtigen Kennt-
nisstand, von den zuständigen Trägern durch Anschluss an bereits bestehende Netze 
bereitgestellt werden. Jedoch ist davon auszugehen, dass die anfallende Abwasser-
menge die Kapazität der vorhandenen Kanalisation überschreitet. Eine entsprechende 
Menge Regenwasser ist auf dem Grundstück zu puffern und über eine Drossel einzulei-
ten.  
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8 Belange des Verkehrs (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) 
Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über die vorhandene Dürerstraße. Die interne 
Erschließung wird durch eine private Erschließung und der Festsetzung von einem Geh- 
und Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der an das Recht angrenzenden 
Grundstücke geregelt.  
Zur Beurteilung der verkehrlichen Auswirkungen wurde von dem Ingenieurbüro Giloy & 
Löser GbR eine Verkehrszählung an den zwei Knotenpunkten Einmündung Dürerstraße 
/ Zufahrt Garagenhof sowie Einmündung Matthias-Grünewald-Straße / Zufahrt Gärtnerei 
Rehner durchgeführt. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass bei Entwicklung der 
Gesamtkonzeption mit einer erheblichen Verkehrszunahme im Ziel- und Quellverkehr zu 
rechnen ist, jedoch keine Leistungsfähigkeitsprobleme der Knotenpunkte zu erwarten 
sind.  
Durch die Umsetzung des hier in Rede stehenden ersten Teilabschnittes kommt der 
Gutachter ebenfalls zu dem Ergebnis, dass mit einer erheblichen Verkehrszunahme im 
Ziel- und Quellverkehr zu rechnen ist, jedoch keine Überschreitung der Leistungsgrenze 
zu befürchten ist.  

L. Planverwirklichung 

1 Grundbesitz und Bodenordnung 
Aufgrund der gegebenen Eigentumsverhältnisse ist zum gegenwärtigen Sachstand eine 
gesetzliche Bodenordnung im Sinne des §§ 45 ff. BauGB nicht erforderlich. 

2 Kosten der Bauleitplanung 
Die Bauleitplanung ist eine hoheitliche Aufgabe einer Kommune, Kosten der Bauleitpla-
nung sind daher in der Regel durch die Kommune zu bedienen. Gem. § 11 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 3 BauGB kann jedoch eine Gemeinde in einem städtebaulichen Vertrag dem 
Grundstückseigentümer / Vorhabenträger auf dessen Kosten die Ausarbeitung der städ-
tebaulichen Planungen und Gutachten übertragen. 
Im vorliegenden Fall haben sich die Vorhabenträger im Rahmen einer Kostenübernah-
meerklärung gegenüber der Stadt Bad Kreuznach verpflichtet, die im Rahmen der Aus-
arbeitung der Bebauungsplanung anfallenden Kosten zu übernehmen. 
Die Vorhabenträger sind sich bewusst, dass ein Rechtsanspruch auf rechtsverbindliche 
Aufstellung des Bebauungsplans für das Plangebiet durch die Kostenübernahmeerklä-
rung nicht besteht. Die Unabhängigkeit und die Entscheidungsfreiheit der Verwaltung 
und des Stadtrates, insbesondere im Hinblick auf planerische Aufgaben nach dem 
BauGB bleiben durch diese Kostenübernahmeerklärung unberührt. 
Aus der „Erklärung“ können zudem keinerlei Rechte für die Vertragspartner hergeleitet 
werden.  
Das Planungsbüro BBP Stadtplanung Landschaftsplanung (Kaiserlautern) wurde mit der 
Vorbereitung und Erstellung der Bebauungsplanänderung beauftragt. 
Der Stadt Bad Kreuznach entstehen somit durch die Ausarbeitung des Bebauungsplans 
„Korellengarten I“ (Nr. 5/2, 3. Änderung) keine direkten Kosten. Kosten fallen allenfalls 
im Rahmen des erforderlichen und nicht übertragbaren verwaltungstätigen Handelns im 
Sinne der Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Verfahrensschritten nach 
§§ 3 - 4a BauGB an. 
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A VORBEMERKUNGEN / AUFGABENSTELLUNG 

 

Die PEMA als Projektentwickler hat für das Bebauungsplangebiet Ko-

rellengarten, ehemalige Gärtnerei Foos, eine Rahmenplanung aufstel-

len lassen. Unter Einbeziehung der geplanten Baumaßnahmen ist eine 

Verkehrsprognose für das gesamte Wohnquartier zu führen und auf 

den Erschließungsknoten im Straßennetz um zu legen. Das Wohnquar-

tier kann ausschließlich über den Knoten Einmündung Dürerstraße/  

Zufahrt Garagenhof erreicht werden. 

 

Für die Einmündung ist noch von einer ausreichenden Kapazitätsreser-

ve für den durch das Wohnquartier entstehenden Verkehr aus zu ge-

hen. Dies ist aber durch einen Abgleich zwischen der Prognosebelas-

tung und den Belastungsgrenzen einer Einmündung zu bewerten. 

Für die Einmündung liegt keine aktuelle Verkehrszählung vor; sie ist 

aber eine wichtige Basis für die weiteren Planungsabsichten. So sind 

über eine Leistungsfähigkeitsberechnung für den Knoten mögliche 

Maßnahmen (z. B. Verkehrslenkung oder Knotenpunktumbau) zur gesi-

cherten Ableitung des prognostizierten Verkehrs auf zu führen.  
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B VERKEHRSERHEBUNG 

 

 Im August 2017 fand eine Verkehrserhebung am Knotenpunkt Dürer-

straße/ Zufahrt Garagenhof durch das Ingenieurbüro Giloy & Löser 

statt.  

 

 Die Verkehrszählung wurde am Dienstag, den 29.08.2017, einem  

Normalwerktag innerhalb einer Normalverkehrswoche ausgeführt. Die 

Erhebung fand zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr statt, um die Nach-

mittagsspitzenstunde im Tagesverlauf zu erhalten. 

 Am Erhebungstag war es trocken, die Temperaturen entsprachen der 

Jahreszeit. 

 

 Im Vorfeld zu der Erhebung fand eine Abstimmung mit dem Auftrag  

geber sowie der Stadt Bad Kreuznach statt. Es lag keine Baustelle mit   

einer Umleitungsstrecke über den Knotenpunkt vor.  

 Bei der Verkehrszählung erfolgt eine Unterscheidung der Fahrzeugar-

ten nach dem BASt-Standard (Bundesanstalt für Straßenwesen). 
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C ERGEBNISSE  DER  ZÄHLUNG 
 

 Der Erhebungszeitraum von 4 Stunden wird mit Faktoren auf           

24h-Belastungen hochgerechnet. Bei den Faktoren wird zwischen 

Leicht- und Schwerverkehr sowie dem Straßentyp (innerstädtische 

Hauptstraßen bzw. innerstädtische Straßen) unterschieden. Die Fakto-

ren sind aus Langzeitzählstellen sowie einer Vielzahl von einwöchigen 

Gerätezählungen abgeleitet. 

  

 Die Ergebnisse der Verkehrszählung werden als Knotenstrombelas-

tungsplan für die Nachmittagsspitzenstunde sowie für den Tagesver-

kehr (DTV, Siehe Anlage 2 und 4) dargestellt. 

  

 Innerhalb des Planungsgebietes stellen sich auf den wichtigsten Stre-

cken folgende Belastungen ein: 

 

 Tab. 1: Belastungen Planungsgebiet 

Abschnitt Belastungen 

Matthias-Grünewald-Straße 1.115 

Dürerstraße  10.285 
 

 Angaben in Kfz/d, gerundet, Normalwerktag 2017 

 

 

 Die Maximalbelastungen treten erwartungsgemäß in der Dürerstraße  

auf. Diese stellt eine Hauptsammelstraße im Stadtgebiet von Bad 

Kreuznach dar. Auffällig ist auch der Verkehrswert im Verhältnis zur 

John-F.-Kennedy-Straße. Da die John-F.-Kennedy-Straße erst seit 

2011 unter Verkehr ist und im Zuge des IVEK (Integriertes Verkehrs-

konzept Bad Kreuznach) ein Verkehrswert von ca. 9.800 KFZ/24h ge-

zählt wurde, ist für diese „neue Querverbindung“ von einem sehr hoher 

Durchgangsverkehrsanteil aus zu gehen, d. h. der Straßenzug Dürer-

straße - John-F.-Kennedy-Straße wird als Umfahrung/ Umleitungstrecke 

für den am stärksten im Stadtgebiet belasteten Knotenpunkt Alzeyer 
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Straße/ Bosenheimer Straße/ Dr. Konrad-Adenauer-Straße genutzt. 

Weil sich an dieser Situation auch in den kommenden Jahren nichts 

ändern wird, ist von einem vergleichbar hohen Durchgangsverkehrswert 

in der Dürerstraße aus zu gehen!                                              

 

Zur Ermittlung von Leistungsfähigkeit und Verkehrsfluss ist die Kenntnis 

der Spitzenstunde  erforderlich. Die im Zuge der Verkehrszählung am 

Knoten Dürerstraße/ Zufahrt Garagenhof ermittelte Spitzenstunde stell-

te sich zu folgender Tageszeit ein (Anlage 2): 

 

- Nachmittagsspitze zwischen 16.00 und 17.00 Uhr. 

 

Bezogen auf die Einfahrmengen am Knoten war während der Spitzen-

stunde folgende Belastung zu verzeichnen: 

 

- Nachmittagsspitze: 911 Kfz/h 
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D VERKEHRSPROGNOSE UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES 
KNOTENPUNKTES 

 

Für das gesamte Wohnquartier sowie für das in Bebauungsplan liegen-

de Grundstück Foos ist eine Prognose des Verkehres bezogen auf die 

geplante bzw. maximal mögliche Bebauung laut Rahmenplanung zu 

bestimmen bzw. auf das Straßennetz im Wohnquartier sowie auf den  

Erschließungsknoten um zu legen.  

 

Zur Ermittlung der Verkehrserzeugung im Wohnquartier wurden folgen-

de Daten erhoben: 

- Geplante Baumaßnahmen gemäß Rahmenplanung 

- Maximal mögliche Bebauung auf dem vorhandenen Grundstück 

Foos bei Abriß des Gebäudebestands 

- Öffentliche Besucherstellplätze wurden gemäß Ausbauplanung be-

rücksichtigt. 

 

Es ergibt sich demnach bei vollständiger Bebauung im Wohnquartier 

und der maximalen Bebauung des Grundstückes Foos eine maximale 

Anzahl von ca. 190 Stellplätzen und ca. 20 oberirdischen Besuc her-

parkplätzen .  

 

Zur Bestimmung des daraus sich ergebenden Verkehrswertes wurden 

die Mobilitätsfaktoren für die Nutzungsart Wohnungen in Ansatz ge-

bracht. Die öffentlichen Besucherstellplätze wurden mit einem Mobili-

tätsfaktor von 1 pro Tag ebenfalls eingerechnet.         

Es ergibt sich somit ein Verkehrswert für den Ziel- und Quellverkehr  

des gesamten Wohnquartiers von ca. 465 KFZ-Fahrten pro Tag . Da 

die Herkunft bzw. das Ziel der Verkehrsteilnehmer im Wohnquartier 

derzeit nicht bekannt ist, wurde als Verkehrsverteilung eine Aufteilung 

des Verkehrswertes gemäß der Verkehrszählung an der Einmündung 

vorgenommen. Bei diesem Ansatz liegt man „Auf der Sicheren Seite“, 

da der dem Wohnquartier aus der Dürerstraße zufahrende Verkehr als 

Linkseinbieger den größeren Verkehrswert aufweist und den Gegenver-
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kehr beachten muß (Bewertung der Leistungsfähigkeit der Einmün-

dung)! Eine weitere Begründung für den Ansatz ist der im IVEK ermittel-

te hohe Anteil an „Binnenverkehr“ im Stadtgebiet von Bad Kreuznach 

(Stadtteilverkehre ins Zentrum und zurück) bzw. da die hauptsächlich 

genutzten Verkehrsachse im Ziel- und Quellverkehr mit der Bosenhei-

mer Straße im Norden liegen.  

 

                 Die daraus sich ergebende Belastungsprognose für den Gesamtverkehr 

im Erschließungsgebiet des Wohnquartiers ist der Anlage 4 zu entneh-

men bzw. wurde als Knotenstrombelastungspläne in der Anlage 3 dar-

gestellt.  

  

                               
Die Überprüfung von Leistungsfähigkeit und Verkehrsfluss erfolgt nach 

dem HBS 2001 (Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsan-

lagen, Ausgabe 2009).  

Beim Neu-, Um- oder Ausbau von Straßen sollte die Qualitätsstufe "D" 

als Mindestqualität zugrunde gelegt werden (Zitat: Allgemeines Rund-

schreiben Straßenbau Nr. 10/2002).  

 

Die Berechnung der Leistungsfähigkeit für die Einmündung wurde ge-

mäß der prognostizierten Verkehrsbelastung (siehe Berechnungsblätter 

Anlage 5) vorgenommen. Es ergibt sich demnach ein stabiler Ver-

kehrszustand  (Qualitätsstufe C)  für den Knotenpunkt Dürerstraße/ 

Zufahrt Wohnquartier in der Nachmittagsspitzenstunde (es wird immer 

die schlechteste Qualitätsstufe eines Verkehrsstromes auf den gesam-

ten Knoten übertragen). Betrachtet man aber die Herkunft des stabilen 

Verkehrszustandes, sind i. W. nur die Ausfahrtströme aus dem Gara-

genhof in die Dürerstraße betroffen.  

 

Für die eigentlichen, starken Verkehrsströme auf de r Dürerstraße 

kann die Vorgabe der Qualitätsstufe A (sehr guter V erkehrszu-

stand) für die Spitzenstunde im Tagesverlauf eingeh alten werden.    
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Bezüglich der Leistungsfähigkeit von Knotenpunkten können grobe  

Abschätzung nach der folgenden Tabelle vorgenommen werden:  

 

 Tab. 2: überschlägige Leistungsfähigkeit Knotenpun kte 

Knotenpunkt Leistungsgrenze 

in KFZ/ 24h 

Kreuzung 12.500  

Einmündung 16.500 

Kreisverkehrsplatz 25.000 

Lichtsignalanlage 30.000 
 

 Leistungsgrenze: Fluss der Qualitätsstufe F (Überlastung) 

                               

Eine Einfahrmenge von ca. 16.500 KFZ/ 24h bildet die Obergrenze für 

nicht-signalgeregelte Kreuzungen und Einmündungen.  

 

Für die Einmündung, die das Wohnquartier im Westen mit dem städti-

schen Straßennetz verknüpft, würde sich demnach im Prognosejahr 

keine Überschreitung der Leistungsgrenze  ergeben (Siehe Anlage 5: 

Summe der einfahrenden KFZ /24h: ca. 11.275 für die Einmündung 

Dürerstraße/ Zufahrt Wohnquartier). Folglich wird es zu keinen      

Stauungen  in der Zufahrt zum Wohnquartier während der Spitzenstun-

den kommen!  
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E BEWERTUNG DER VERKEHRSSITUATION 

  

Mit der vollständigen Bebauung des Wohnquartiers bzw. der maxima-

len Bebauung auf dem Grundstück Foos geht eine starke Verkehrszu-

nahme im Ziel- und Quellverkehr einher. Die Verkehrsverteilung auf den  

Erschließungsknoten lässt keine Leistungsfähigkeitsprobleme er-

warten.                                 
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A VORBEMERKUNGEN / AUFGABENSTELLUNG 

 

 Die PEMA als Projektentwickler hat für das Wohnquartier an der Alten 

Gärtnerei eine Rahmenplanung aufstellen lassen. Unter Einbeziehung 

der geplanten Baumaßnahmen ist eine Verkehrsprognose für das ge-

samte Wohnquartier zu führen und auf die Erschließungsknoten im 

Straßennetz um zu legen. Das Wohnquartier kann ausschließlich über  

2 Knoten erreicht werden. Es sind dies: 

- Einmündung Dürerstraße/ Zufahrt Garagenhof 

- Einmündung Matthias-Grünewald-Straße/ Zufahrt Gärtnerei Rehner 

 

Für die beiden Einmündungen ist noch von einer ausreichenden Kapa-

zitätsreserve für den durch das Wohnquartier entstehenden Verkehr 

aus zu gehen. Dies ist aber durch einen Abgleich zwischen der Progno-

sebelastung und den Belastungsgrenzen einer Einmündung zu bewer-

ten. 

Für die beiden Einmündungen liegen keine aktuellen Verkehrszählun-

gen vor; sie ist aber eine wichtige Basis für die weiteren Planungsab-

sichten. So sind über eine Leistungsfähigkeitsberechnung für die Kno-

ten mögliche Maßnahmen (z. B. Verkehrslenkung oder Knotenpunk-

tumbau) zur gesicherten Ableitung des prognostizierten Verkehrs auf zu 

führen.  
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B VERKEHRSERHEBUNG 

 

 Im August 2017 fand eine Verkehrserhebung am Knotenpunkt Dürer-

straße/ Zufahrt Garagenhof sowie am Knotenpunkt Matthias-

Grünewald-Straße/ Zufahrt Gärtnerei Rehner durch das Ingenieurbüro 

Giloy & Löser statt.  

 

 Die Verkehrszählung wurde am Dienstag, den 29.08.2017, einem  

Normalwerktag innerhalb einer Normalverkehrswoche ausgeführt. Die 

Erhebungen fanden zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr statt, um die 

Nachmittagsspitzenstunde im Tagesverlauf zu erhalten. 

 Am Erhebungstag war es trocken, die Temperaturen entsprachen der 

Jahreszeit. 

 

 Im Vorfeld zu den Erhebungen fand eine Abstimmung mit dem Auftrag-

geber sowie der Stadt Bad Kreuznach statt. Es lag keine Baustelle mit 

einer Umleitungsstrecke über die beiden Knotenpunkte vor.  

 Bei der Verkehrszählung erfolgt eine Unterscheidung der Fahrzeugar-

ten nach dem BASt-Standard (Bundesanstalt für Straßenwesen). 
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C ERGEBNISSE  DER  ZÄHLUNGEN 
 

 Der Erhebungszeitraum von 4 Stunden wird mit Faktoren auf           

24h-Belastungen hochgerechnet. Bei den Faktoren wird zwischen 

Leicht- und Schwerverkehr sowie dem Straßentyp (innerstädtische 

Hauptstraßen bzw. innerstädtische Straßen) unterschieden. Die Fakto-

ren sind aus Langzeitzählstellen sowie einer Vielzahl von einwöchigen 

Gerätezählungen abgeleitet. 

  

 Die Ergebnisse der Verkehrszählung werden als Knotenstrombelas-

tungsplan für die Nachmittagsspitzenstunde sowie für den Tagesver-

kehr (DTV, Siehe Anlage 2 und 4) dargestellt. 

  

 Innerhalb des Planungsgebietes stellen sich auf den wichtigsten Stre-

cken folgende Belastungen ein: 

 

 Tab. 1: Belastungen Planungsgebiet 

Abschnitt Belastungen 

Matthias-Grünewald-Straße 1.115 

Dürerstraße  10.285 
 

 Angaben in Kfz/d, gerundet, Normalwerktag 2017 

 

 

 Die Maximalbelastungen treten erwartungsgemäß in der Dürerstraße  

auf. Diese stellt eine Hauptsammelstraße im Stadtgebiet von Bad 

Kreuznach dar. Auffällig ist auch der Verkehrswert im Verhältnis zur 

John-F.-Kennedy-Straße. Da die John-F.-Kennedy-Straße erst seit 

2011 unter Verkehr ist und im Zuge des IVEK (Integriertes Verkehrs-

konzept Bad Kreuznach) ein Verkehrswert von ca. 9.800 KFZ/24h ge-

zählt wurde, ist für diese „neue Querverbindung“ von einem sehr hoher 

Durchgangsverkehrsanteil aus zu gehen, d. h. der Straßenzug Dürer-

straße - John-F.-Kennedy-Straße wird als Umfahrung/ Umleitungstrecke 

für den am stärksten im Stadtgebiet belasteten Knotenpunkt Alzeyer 
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Straße/ Bosenheimer Straße/ Dr. Konrad-Adenauer-Straße genutzt. 

Weil sich an dieser Situation auch in den kommenden Jahren nichts 

ändern wird, ist von einem vergleichbar hohen Durchgangsverkehrswert 

in der Dürerstraße aus zu gehen!                                              

 

Zur Ermittlung von Leistungsfähigkeit und Verkehrsfluss ist die Kenntnis 

der Spitzenstunde  erforderlich. Die im Zuge der Verkehrszählung am 

Knoten Dürerstraße/ Zufahrt Garagenhof ermittelte Spitzenstunde stell-

te sich zu folgender Tageszeit ein (Anlage 2): 

 

- Nachmittagsspitze zwischen 16.00 und 17.00 Uhr. 

 

Bezogen auf die Einfahrmengen am Knoten war während der Spitzen-

stunde folgende Belastung zu verzeichnen: 

 

- Nachmittagsspitze: 911 Kfz/h 
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D VERKEHRSPROGNOSE UND LEISTUNGSFÄHIGKEITEN DER 
KNOTENPUNKTE 

 

Für das gesamte Wohnquartier ist eine Prognose des Verkehres bezo-

gen auf die geplante Bebauung laut Rahmenplanung zu bestimmen 

bzw. auf das Straßennetz im Wohnquartier sowie auf die 2 Erschlie-

ßungsknoten um zu legen.  

 

Zur Ermittlung der Verkehrserzeugung im Wohnquartier wurden folgen-

de Daten erhoben: 

- Geplante Baumaßnahmen gemäß Rahmenplanung 

- Öffentliche Besucherstellplätze wurden gemäß Ausbauplanung be-

rücksichtigt. 

 

Es ergibt sich demnach bei vollständiger Bebauung im Wohnquartier 

eine maximale Anzahl von ca. 388 Stellplätzen und ca. 42 oberirdi-

schen Besucherparkplätzen .  

 

Zur Bestimmung des daraus sich ergebenden Verkehrswertes wurden 

die Mobilitätsfaktoren für die Nutzungsart Wohnungen in Ansatz ge-

bracht. Die öffentlichen Besucherstellplätze wurden mit einem Mobili-

tätsfaktor von 1 pro Tag ebenfalls eingerechnet.         

Es ergibt sich somit ein Verkehrswert für den Ziel- und Quellverkehr  

des gesamten Wohnquartiers von ca. 952 KFZ-Fahrten pro Tag . Da 

die Herkunft bzw. das Ziel der Verkehrsteilnehmer im Wohnquartier 

derzeit nicht bekannt ist, wurde als Verkehrsverteilung eine Aufteilung 

des Verkehrswertes gemäß der Verkehrszählung an den beiden Ein-

mündungen vorgenommen. Bei diesem Ansatz liegt man „Auf der Si-

cheren Seite“, da der dem Wohnquartier aus der Dürerstraße zufahren-

de Verkehr als Linkseinbieger den größeren Verkehrswert aufweist und 

den Gegenverkehr beachten muß (Bewertung der Leistungsfähigkeit 

der Einmündung)! Eine weitere Begründung für den Ansatz ist der im 

IVEK ermittelte hohe Anteil an „Binnenverkehr“ im Stadtgebiet von Bad 

Kreuznach (Stadtteilverkehre ins Zentrum und zurück) bzw. da die 
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hauptsächlich genutzten Verkehrsachse im Ziel- und Quellverkehr mit 

der Bosenheimer Straße im Norden liegen.  

 

                 Die daraus sich ergebende Belastungsprognose für den Gesamtverkehr 

im Erschließungsgebiet des Wohnquartiers ist der Anlage 6 zu entneh-

men bzw. wurde als Knotenstrombelastungspläne in der Anlagen 3 und 

5 dargestellt.  

  

                               
Die Überprüfung von Leistungsfähigkeit und Verkehrsfluss erfolgt nach 

dem HBS 2001 (Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsan-

lagen, Ausgabe 2009).  

Beim Neu-, Um- oder Ausbau von Straßen sollte die Qualitätsstufe "D" 

als Mindestqualität zugrunde gelegt werden (Zitat: Allgemeines Rund-

schreiben Straßenbau Nr. 10/2002).  

 

Die Berechnung der Leistungsfähigkeit für die beiden Einmündungen 

wurde gemäß der prognostizierten Verkehrsbelastungen (siehe Be-

rechnungsblätter Anlage 7 und 8) vorgenommen. Es ergibt sich dem-

nach ein stabiler Verkehrszustand  (Qualitätsstufe C)  für den Kno-

tenpunkt Dürerstraße/ Zufahrt Wohnquartier in der Nachmittags-

spitzenstunde (es wird immer die schlechteste Qualitätsstufe eines Ver-

kehrsstromes auf den gesamten Knoten übertragen) sowie ein sehr gu-

ter Verkehrszustand (Qualitätsstufe A) für den Knotenpunkt 

Matthias-Grünewald-Straße/ Ausfahrt Wohnquartier . Betrachtet man 

aber die Herkunft des stabilen Verkehrszustandes, sind i. W. nur die 

Ausfahrtströme aus dem Garagenhof in die Dürerstraße betroffen.  

 

Für die eigentlichen, starken Verkehrsströme auf de r Dürerstraße 

kann die Vorgabe der Qualitätsstufe A (sehr guter V erkehrszu-

stand) für die Spitzenstunde im Tagesverlauf eingeh alten werden.    
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Bezüglich der Leistungsfähigkeit von Knotenpunkten können grobe  

Abschätzung nach der folgenden Tabelle vorgenommen werden:  

 

 Tab. 2: überschlägige Leistungsfähigkeit Knotenpun kte 

Knotenpunkt Leistungsgrenze 

in KFZ/ 24h 

Kreuzung 12.500  

Einmündung 16.500 

Kreisverkehrsplatz 25.000 

Lichtsignalanlage 30.000 
 

 Leistungsgrenze: Fluss der Qualitätsstufe F (Überlastung) 

                               

Eine Einfahrmenge von ca. 16.500 KFZ/ 24h bildet die Obergrenze für 

nicht-signalgeregelte Kreuzungen und Einmündungen.  

 

Für die beiden Einmündungen, die das Wohnquartier im Süden und 

Westen mit dem städtischen Straßennetz verknüpfen, würde sich dem-

nach im Prognosejahr keine Überschreitung der Leistungsgrenze  

ergeben (Siehe Anlage 6: Summe der einfahrenden KFZ /24h:           

ca. 10.335 für die Einmündung Dürerstraße/ Zufahrt Wohnquartier bzw. 

ca. 1.144 für die Einmündung Matthias-Grünewald-Straße/ Ausfahrt 

Wohnquartier). Folglich wird es zu keinen Stauungen in den Aus- und 

Einfahrten zum Wohnquartier während der Spitzenstunden kommen!  
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E BEWERTUNG DER VERKEHRSSITUATION 
  

Mit der vollständigen Bebauung des Wohnquartiers geht eine starke 

Verkehrszunahme im Ziel- und Quellverkehr einher. Die Verkehrsvertei-

lung auf die 2 Erschließungsknoten lässt keine Leistungsfähigkeits-

probleme erwarten.                                 

 

Problematischer ist da schon eher der Bestand an öffentlichen Längs-

parkständen in der Matthias-Grünewald-Straße auf der Nordseite zu 

benennen.  

 

 

 

Da diese Parkstände nach ca. 5 m von der Ausfahrt in die Matthias-

Grünewald-Straße beginnen (Siehe Bild), kommt es zu starken Sicht-

behinderungen! Hier könnte es aus sicherheitsrelevanten Aspekten 

sinnvoll sein, dass die ersten beiden öffentlichen Längsparkstände ent-

fallen müssen!  
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Gemäß der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) müs-

sen an Knotenpunkten Mindestsichtfelder für wartepflichtige KFZ bzw. 

Radfahrer zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe von ständigen Sichthin-

dernissen, parkenden KFZ und sichtbehinderndem Bewuchs freigehal-

ten werden. In Tabelle 59 wird als notwendige Schenkellänge der Sicht-

felder auf bevorrechtigte Kraftfahrzeuge bei 30 km/h auf der Vorfahrts-

straße mit 30 m vorgegeben! Dies ist im vorliegenden Fall nicht  gege-

ben!  

 
 
 



    

 

















































































































Baugrundbüro Simon 
INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 

 

Allgemeine technische Hinweise 
- Baugrunduntersuchungen und ihre Ergebnisse - 
 
 
 
Baugrunderkundung 
 
Das Ziel von Baugrunderkundungen ist ein 
mög-lichst repräsentatives Bild der Untergrund-
situation mit Hilfe der durchgeführten Auf-
schlüsse herzustellen. 
Zur Baugrundbeurteilung werden die Schichten-
abfolgen der Aufschlüsse zum wahrscheinlichen 
Bild des Untergrundaufbaus koordiniert. 
 
Gemäß DIN 1054 (Feststellen der Schichtenfol-
ge und Beschaffenheit des Baugrundes) und 
DIN 4020 (Art und Umfang der geotechnischen 
Untersuchungen) sollte der Abstand der Boh-
rungen bzw. Aufschlüsse nicht größer als 25 m 
sein. Die Bohrungen sind bis mindestens 6 m 
unter Fundamentsohle bzw. so tief zu führen, 
dass alle durch die Bauwerkslasten beeinfluss-
ten Schichten erfasst werden. 
Abweichungen sind zulässig bei felsigem Un-
tergrund sowie bei nachweislich regelmäßigem 
Schichtenverlauf (eindeutige Angaben über den 
geologischen Aufbau). Im Bedarfsfall können 
weitergehende Untersuchungen erforderlich 
werden, die u.U. Fremdleistungen (Aufschlüsse 
in größere Tiefen, z.B. mittels Rotationskern-
bohrungen) erfordern. 
 
Erläuternd ist anzumerken, dass Aufschlüsse 
unabhängig des Erkundungsverfahrens lediglich 
eine punktuelle Ansicht der Untergrundschich-
tung am jeweiligen Standort vermitteln. Die 
"punktförmig" niedergebrachten Aufschlüsse 
untereinander zu einer "geschlossenen" Ansicht 
zu verbinden, kann in der Folge mit Unzuläng-
lichkeiten verbunden sein. 
 
Bohrungen, Sondierbohrungen und Schürfun-
gen punktieren nur den Schacht- und Lastboden 
und zeigen, selbst wenn sie in optimaler, vom 
Gutachter angeordneter Verteilung, Anzahl und 
Tiefe vorliegen, weit weniger als das freigelegte 
"Operationsfeld".  
Die Aufdeckung unbekannter, durch die Auf-
schlüsse nicht erkannter Objekte oder im Rah-
men der Aushubarbeiten festgestellte Unregel-
mäßigkeiten im Untergrundaufbau können in 
der Folge dem Gutachter nicht angelastet wer-
den. 
Jeden Verdacht auf Bomben oder Munitions-
blindgänger, Gas-, Starkstrom- u. sonstige Grund-
leitungen hat der Auftraggeber mitzuteilen. 
Grundsätzlich sind nach Aushub der Baugrube 
Kontrollbegehungen zur Überprüfung der Unter-
grundverhältnisse angezeigt. 
 
Einmessung 
 

Lage und Höhe der Ansatzpunkte der Auf-
schlüsse werden im Gelände auf einen Fest-
punkt - auf Grundlage bauseits zur Verfügung 
gestellter Planunterlagen - einnivelliert. Die 
Einmessung der Aufschlüsse dient zur niveau-
gerechten Darstellung des Untergrundaufbaus. 
Dabei sind Höhendifferenzen von ± 0,1 m und 
Lageabweichungen von bis zu 2 m im Allge-
meinen noch zu tolerieren. Zur Baugrunderkun-
dung umfangreicherer Objekte sollte möglichst 
ein Höhenplan zur Verfügung gestellt werden. 
 
Ansprache der Erdstoffe 
 
Die Erdstoffe werden in Anlehnung an DIN 4022 
angesprochen und den Bodengruppen nach DIN 
18 196 sowie Bodenklassen nach DIN 18 300 
zugeordnet. 
 
Alle Bodenklassen nach DIN 18 300 gelten nur 
für das Gewinnen der Erdstoffe, sei es in situ 
oder auf Halde. Sie werden also nach ihrem 
Lösungswiderstand beschrieben und geordnet, 
nicht nach geologischen, bodenmechanischen 
oder sonstigen bautechnischen Gesichtspunk-
ten.  
Vielfach können keine scharfen Grenzen ange-
geben werden, z.B. zwischen Fels (Bodenklasse 
6 und 7) oder Felszersatz (5). Auch kann grober 
Kies (3) und Geröll (5) in Wechsellagerung 
oftmals nicht eindeutig den entsprechenden 
Bodenklassen zugeordnet werden. 
Einzelne Findlinge (Steine/Felsblöcke über 0,01/ 
0,1 m3) in Schichten homogener oder unter-
schiedlicher Ausprägung führen zur Bodenklas-
se 6 (Gew.-Anteil > 30 %) + 7. Solche jedoch 
beim Bohren exakt zu erschließen und vor allem 
hinsichtlich des Volumens zu erfassen, ist prak-
tisch unmöglich. 
 
Untergrundaufschlüsse (auch mit großem 
Durch-messer) können vollumfänglich Mächtig-
keit, Klüf-tung, Einfallen und andere wesentliche 
Umstände von Felsstrukturen nur eingeschränkt 
erfassen. 
 
Entsprechend v.g. Sachstände ist die Unter-
grundansprache mit resultierender bodenme-
chanischer Einstufung nur nach bestem Wissen 
innerhalb der Grenzen, die durch das Auf-
schlussverfahren gegeben sind, durchführbar. 
Eine präzisiertere Ansprache/Einstufung der 
Locker- und Festgesteine nach DIN 18 196 und 
DIN 18 300 ist im Bedarfsfall nach Aushub der 
Baugrube (am großen Aufschluss) angezeigt. 
 
Zusammenfassend können u.a. folgende Emp-
fehlungen zwecks Einstufung der Böden in 



 

Bodenklassen im Leistungsverzeichnis abgege-
ben werden. 
Künstliche Auffüllungen sollten generell in die 
Bodenklasse 5 eingestuft werden. 
 
Bei Ausschreibungen sollte man Einheitspreise 
für alle Bodenklassen verlangen. Empfohlen 
wird eine Zusammenfassung der Bodenklassen 
von 2 - 5 und Zulagen für Fels/Steine mit über 
0,01/ 0,1 m³ Rauminhalt der Bodenklassen 6 + 
7. 
Auf der Basis der vorliegenden Aufschlüsse, im 
Einzelfall durchgeführter Laborversuche und 
von Erfahrungswerten werden zusammenfas-
send Bodenkennwerte, ggf. in Bandbreiten, an-
gegeben. 
 
Grundwasser 
 
Angaben über Wässer im Untergrund werden 
mit dem Datum (Monat und Jahr) versehen. In 
der Regel wird nur das Niveau angegeben, auf 
dem das “Grundwasser“ erbohrt wurde. 
Als "Grundwasserleiter" im hydrogeologischen 
Sinne wird jeder dauernd wassergesättigte Be-
reich mit spannungsfreiem Porenvolumen be-
zeichnet. 
Insbesondere in bindig geprägten Erdstoffen, 
z.B. in schluffigen oder tonigen Sedimenten, ist 
Wasser zeitweilig im Jahr in unterschiedlichen 
Tiefen zum Vorfluter unterwegs (temporär auf-
stauendes Schichten-/Sickerwasser und Ver-
nässungszonen). 
Sollten gespannte Wasserverhältnisse aus den 
Aufschlüssen hervorgehen, werden entspre-
chende Angaben gemacht.  
 
Gründung  
 
Die Wahl der Gründung hängt im Wesentlichen 
von den Baugrund- und Grundwasserverhält-
nissen ab. 
Mögliche Gründungsvarianten stellen grund-
sätzlich bei ausreichend tragfähigem Baugrund 
Flachgründungen (Einzel-/Streifenfundamente, 
Plattengründung) bzw. bei unzureichend tragfä-
higem Baugrund Sondergründungen, z.B. in 
Form von Baugrundverbesserungsmaßnahmen, 
oder Tiefgründungen (z.B. Pfähle) dar. 
 
Zur Dimensionierung von Flachgründungen wird 
i.d.R. die zulässige Bodenpressung und ein 
rechnerisch abgeschätzter Bettungsmodul an-
gegeben. 
Hierbei wird - im Rahmen der Wechselwirkung 
zwischen Bauwerk und Baugrund - die Vertret-
barkeit eintretender Setzungen/Setzungsdiffe-
renzen berücksichtigt. 
Gemäß DIN 1054 dürfen Bemessungsboden-
pressungen für Kanten- und Eckpressungen 
nicht erhöht werden, d.h., dass sämtliche Las-
ten einzurechnen sind. 
Zu beachten ist auch, dass kurzfristig oder vor-
übergehend wirkende Lasten (wechselnde Ver-
kehrslasten, Wind und Schnee) entweder keine 
oder nur einen kleinen Bruchteil der Setzungen 

erwirken, die bei dauernder Belastung derselben 
Größe zu erwarten wären. Für eine möglichst 
genaue Setzungsberechnung sollten also die 
Lasten entsprechend getrennt angegeben wer-
den. 
 
Sondergründungsmaßnahmen werden bei au-
ßergewöhnlich ungünstigen Baugrundverhält-
nissen erforderlich und sind im Einzelfall für das 
projektierte Bauvorhaben festzulegen. 
Für bauseits herzustellende Tragschichten sind 
zur Überprüfung der erreichten Verdichtungs-
leistungen (z.B. gem. ZTVE-StB 94) geeignete 
Verdichtungskontrollen zwecks Abnahme/Frei-
gabe der entsprechenden Planums zum weite-
ren Aufbau durchzuführen. 
 
Abdichtung 
 
Unabhängig von der notwendigen Entwässe-
rung der Baugrube muss das Bauwerk gegen 
Feuchtigkeit, Nässe und Grundwasser bzw. 
aufstauende Wässer geschützt werden.  
 
Abdichtung mit Dränung 
 
Eine Abdichtung mit Dränung kommt in Unter-
grundgegebenheiten mit verhältnismäßig gerin-
gem Wasserandrang (oberhalb des Grundwas-
serspiegels) in Frage. 
Z.B. ist in bindigen Böden zur Fernhaltung der 
Wässer vom Gebäude eine Dränage nach DIN 
4095 zu empfehlen. Dränagen sind zwingend an 
eine dauerhaft rückstaufreie Vorflut anzuschlie-
ßen. 
Die Sammlung und Abführung tropfbaren Was-
sers beseitigt nicht die wasserdampfsatte 
Durchlüftung des Erdreiches bzw. die Erdfeuch-
tigkeit. Dränage und Feuchtigkeitsisolierung der 
erdberührender Bauteile (u.a. nach DIN 18 195, 
Teil 4) müssen sich ergänzen. 
 
Abdichtung ohne Dränung 
 
Abdichtungen gegen “drückende Wässer“ und 
"aufstauende Sickerwässer" sind normgerecht 
nach DIN 18 195, Teil 6, Abschnitt 8 (Bau-
werks-geländeeinbindung > 3 m) bzw. Abschnitt 
9 (Bau-werksgeländeeinbindung < 3 m) herzu-
stellen. 
Sinnvoll sind auch sog. "Weiße Wannen", deren 
erdberührende Bauteile mittels Betontechnolo-
gie, insbesondere in der Wahl der zulässigen 
Rissbreitenbeschränkung (WU-Beton, Bemes-
sung nach DIN 1045-1 in Verbindung mit DIN 
EN 206-1 sowie sonstigen einschlägigen Richt-
linien), ausreichend wasserundurchlässig aus-
gebildet werden. 
 
Hinweise zur Planung/Baudurchführung 
 
Baugruben-/Bestandssicherung  
 
Im Baugrundgutachten werden aus den Ergeb-
nissen der Baugrunderkundung und ggf. Mes-



 

sungen im Laboratorium u.a. Bodenkennwerte, 
Gründungsart/-ebene und erforderliche Abdich-
tungsmaßnahmen abgeleitet. 
In welcher Weise der Auftragnehmer die Bau-
grube ausheben und sichern will, ist dabei 
meistens noch nicht sicher. Wenn er (nach der 
VOB für die Sicherung der Baugrube verant-
wortlich) dabei unterstützt werden will, muss ein 
entsprechender Auftrag erteilt werden. Bei grö-
ßeren und tiefer in den Untergrund einbinden-
den Bau-werken muss der Ausschachtung und 
Sicherung der Baugrube gegen Erd-, Wasser- 
und Gebäudedruck besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. 
Für die Herstellung von Baugruben gilt DIN 
4124 (Baugruben und Gräben, Böschungen, 
Arbeitsraumbreiten, Verbau) bzw. DIN EN 1610 
(Kanalgräben). 
Z.B. bei Baugruben von über 5 m Tiefe, bei un-
mittelbar anschließender Randbebauung oder 
an Verkehrswegen sind im Bedarfsfall erforder-
liche Verbaumethoden (u.a. Spundwand, Berli-
ner- oder Hamburger Verbau, Schlitzwände, 
Pfahlwände, verankert und unverankert, abge-
stützt oder gegeneinander verstrebt) zweckmä-
ßigerweise zu gegebener Zeit unter den Beteili-
gen zu erörtern. 
 
Bei Baumaßnahmen, welche Nachbarbebauun-
gen beeinflussen können oder bei direkter An-
schlussbebauung ist zusätzlich DIN 4123 (Ge-
bäudesicherung im Bereich von Ausschachtun-
gen, Gründungen und Unterfangungen) zu 
berücksichtigen. Für Unterfangungen sind 
grundsätzlich erdstatische Nachweise zu er-
bringen. 
 
Erd- und Aushubarbeiten 
 
Sämtliche Erdarbeiten im Zusammenhang mit 
der Errichtung von Bauwerken müssen mit 
besonderer Sorgfalt nach DIN 18 300 und ATV 
DIN 18 299 ausgeführt werden. Auf Grundlage 
der “Allgemeinen Regeln für Bauarbeiten jeder 
Art“ (ATV DIN 18 299) ist zu fordern, dass die 
unmittelbare Gründungsfläche von Bauwerken 
gegen Befahren, Aufwühlen, Ausspülen, Auffrie-
ren und vor Niederschlagswässern geschützt 
wird. Treten trotzdem Untergrundstörungen ein, 
muss – zur Gewährleistung der Schadensfrei-
heit der Baumaßnahme – sämtliches gestörtes 
Bodenmaterial ausgeräumt und durch Füllbeton 
oder kornstabile Erdstoffe ersetzt werden. 
Anthropogene (Alt-)Auffüllungen sind i.d.R. 
mehr oder weniger kontaminiert. Aus Gründen 
der Kosten- und Planungssicherheit sollten da-
her abfalltechnische Untersuchungen (Deklara-
tionsanalysen gemäß Parameterliste der LAGA) 
- nach Möglichkeit im Vorfeld einer Baumaß-
nahme - durchgeführt werden. 
 
Wasserhaltung 
 
Auftretende bzw. der Baugrube zufließende 
Wässer können mit einer offenen oder ge-

schlossenen Wasserhaltung angenommen und 
abgeführt werden. 
Wasserhaltungsmaßnahmen sind grundsätzlich 
den hydrogeologischen Gegebenheiten zum 
Zeitpunkt der Bauausführung anzupassen. 
Bei Grundwasserabsenkungsmaßnahmen sind 
schädigende Einwirkungen am bebauten/unbe-
bauten Umfeld zu vermeiden. Kann dies nicht 
sicher ausgeschlossen werden, sind ggf. was-
serundurchlässige Verbaulösungen einzuset-
zen. 
Wasserhaltungs- und Grundwasserabsen-
kungs-maßnahmen sind nach dem Wasser-
haushaltsgesetz erlaubnispflichtig und müssen 
bei der zuständigen Behörde bean-
tragt/angezeigt werden. Meist ist auch eine 
Genehmigung (Kommune) zur Einleitung des 
abzupumpenden Wassers (Kanal) erforderlich. 
Gutachten  
 
Die Begutachtung erfolgt nach bestem Wissen 
und Gewissen. 
Unabhängig der Formulierung, ob eine Maß-
nahme "gefordert", "vorgeschlagen", "empfoh-
len", "angeraten", "notwendig", "zweckmäßig", 
"sinnvoll", "angebracht" oder als "angezeigt" 
bezeichnet wird, ordnet der Gutachter keine 
Planungs- oder Bauarbeiten an, er erteilt also 
keine Aufträge am Bau, an wen auch immer. 
 
Wenn ausreichende Wirkungen nur mit speziel-
len Maßnahmen oder Maschinen erzielt werden 
können, z.B. bei Verdichtungsarbeiten, wird dar-
auf hingewiesen. Die Verantwortung für Pla-
nung und Kontrolle von Bauausführungen kann 
nur dann zu Lasten des Gutachters gehen, 
wenn im Einzelfalle ein besonderer abgegrenz-
ter Auftrag erteilt wird. 
 
Beweislast und Regresspflicht für Schäden oder 
Mehrkosten aus fehlerhafter, unvollständiger, 
unterlassener oder missverstandener Planung, 
Ausschreibung und Bauausführung muss im 
Allgemeinen abgelehnt werden. 
 
Auskünfte  
 
Da bei einer Baugrundbeurteilung mitunter nicht 
alle "Probleme" vorauszusehen sind, die sich 
mit fortschreitender Planung und den Erdarbei-
ten ergeben können, ist der Gutachter stets be-
reit, weitere Auskünfte zu geben. 
Bei größeren Projekten ist es sinnvoll, dass 
nach der Gutachtenerstattung eine gemeinsame 
Besprechung mit den an der Planung Beteilig-
ten stattfindet, bei der u.a. Vor-/Nachteile der 
Gründungslösung und die Verfahren zur Bau-
grubensicherung erläutert/diskutiert werden 
können. 
 
Beim Bauherrn verbleibende Risiken 
 
Auch bei sorgfältigster Baugrunduntersuchung 
und anhand vorliegender umfassender Informa-



 

tionen können nicht alle Risiken abgedeckt 
werden. 
 
Grundsätzlich kann der Baugrundgutachter den 
Untergrund nur nach den bekannten Unter-
grundaufschlüssen beschreiben. Er ist also 
nicht verantwortlich für Schäden aus unentdeckt 
blei-benden Hohlräumen, verdeckten Kavernen, 
Brunnen, Gräbern, Siedlungsresten, Stollen 
oder sonstigen durch menschliche Eingriffe 
oder natürliche Einflüsse entstandenen Unre-
gelmäßigkeiten des Untergrundes. Analog ver-
steht sich dies auch für Kontaminationen von 
Boden, Bodenwasser und -luft. 
 
Bomben/Munitionsblindgänger und Subrosionen 
durch Wasser sind Fälle höherer Gewalt eben-
so wie durch Erdbeben, Flutwellen, vulkanische 
Aus-brüche, Erdgas, Öl usw. verursachte Schä-
den.  
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